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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant,  

 
aktuell sind verschiedene gesetzliche Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen geplant. Zum einen wurde 
das Gesetz zur Neuregelung der steuerlichen Vollverzinsung vorgelegt. Für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 
wird der Zinssatz deutlich abgesenkt. Soweit bereits Erstattungszinsen nach dem bisher hohen Zinssatz von 6 % 
festgesetzt wurden, genießen die Steuerpflichtigen Bestandsschutz. 
 
Daneben sollen punktuelle steuerliche Entlastungen erfolgen. So ist die Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrags 
und des Grundfreibetrags vorgesehen. Auch soll die erhöhte Entfernungspauschale für Fernpendler vorgezogen wer-
den und bereits rückwirkend zum 1.1.2022 gelten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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I. FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

1. Bundesregierung kündigt umfangreiche Entlast-

ungen an 

Neben dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz bzw. 
Steuerentlastungsgesetz 2022 hat sich der Koalitions-
ausschuss zuletzt am 23.3.2022 vor dem Hintergrund 
der stark steigenden Preise für Energie auf zehn Ent-
lastungsschritte (Entlastungspaket Energie) verstän-
digt, die kurzfristig in verschiedenen Gesetzesvorhaben 
umgesetzt werden sollen: 
 
– Wegfall der EEG-Umlage: Angesichts der gestie-

genen Strompreise für Verbraucher und die Wirt-
schaft soll die EEG-Umlage bereits zum 1.7.2022 
entfallen. Damit sichergestellt ist, dass die Umla-
geabsenkung i.H.v. 3,723 ct/kWh im zweiten Halb-
jahr 2022 zu einer spürbaren Entlastung von End-
verbrauchern bei den Stromkosten führt, enthält 
das Gesetz Regelungen zur Weitergabe der Ab-
senkung. Stromlieferanten werden in den jeweili-
gen Vertragsverhältnissen zu einer entsprechen-
den Absenkung der Preise zum 1.7.2022 ver-
pflichtet. 

 
– Heizkostenzuschuss: Beschlossen wurde ein 

einmaliger Heizkostenzuschuss u.a. für Empfän-
ger von Wohngeld und nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) und dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz Geförderte 
sowie Beziehende von Berufsausbildungsbeihilfe 
und Ausbildungsgeld. Für Wohngeldberechtigte 
(Bezugszeitraum Oktober 2021 bis März 2022 – 
für mindestens einen Monat) beträgt der Zuschuss 
270 € (ein berücksichtigtes Haushaltsmitglied) 
bzw. 350 € (zwei berücksichtige Haushaltsmitglie-
der), für jedes weitere berücksichtigte Haushalts-
mitglied zusätzlich 70 €. Studierende und Auszu-
bildende, die staatliche Hilfen erhalten (Bezugs-
zeitraum s.o.), erhalten einmalig 230 €. Alle Be-
rechtigten sollen den Zuschuss ohne Antragstel-
lung erhalten. Der Heizkostenzuschuss soll im 
Sommer gezahlt werden. 

 
– Energiepreispauschale: Allen einkommensteu-

erpflichtigen Erwerbstätigen (Steuerklassen 1-5) 
soll einmalig eine Energiepreispauschale i.H.v. 
300 € als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt wer-
den. Der Zuschlag soll unabhängig von den gel-
tenden steuerlichen Regelungen (Pendlerpau-
schale, Mobilitätsprämie, steuerfreie Arbeitgeber-
erstattungen, Job-Ticket) gewährt werden. Die 
Auszahlung soll über die Lohnabrechnung des Ar-
beitgebers bzw. des Dienstherren erfolgen, bei 
Selbständigen über eine einmalige Senkung ihrer 
Einkommensteuer-Vorauszahlung. Die Pauschale 
soll allerdings der Einkommensteuer unterliegen, 
was Geringverdiener tendenziell mehr entlastet. 
Allerdings steht noch nicht fest, wann dieser Be-
trag zur Auszahlung kommen soll. 

 
– Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags: 

Um Arbeitnehmer zu unterstützen, soll der Arbeit-
nehmerpauschbetrag rückwirkend ab dem 
1.1.2022 um 200 € auf 1 200 € erhöht werden.  

Dies wird sich – nach entsprechender gesetzlicher 
Umsetzung – unmittelbar beim Lohnsteuerabzug 
auswirken. 

 
– Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe 

für drei Monate und Einführung eines ÖPNV-
Tickets „9 €/Monat“ für 90 Tage: Befristet für 
drei Monate soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe 
auf das europäische Mindestmaß abgesenkt wer-
den. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Ab-
senkung an die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auch weitergegeben wird. 

 
 Die Nutzung des ÖPNV soll für einen begrenzten 

Zeitraum von 90 Tagen deutlich subventioniert 
werden durch Einführung eines Tickets für 9 € pro 
Monat. Bei beiden Maßnahmen ist der genaue 
Zeitplan noch unklar. 

 
– Erhöhung der Pendlerpauschale für Fernpend-

ler: Die nach derzeitigem Gesetzesstand am 
1.1.2024 anstehende Erhöhung der Pauschale für 
Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) sowie der Mo-
bilitätsprämie soll vorgezogen werden. Sie soll da-
mit rückwirkend ab dem 1.1.2022 0,38 € ab dem 
21. Kilometer betragen. Für die ersten 20 Kilome-
ter gilt weiterhin die Pauschale von 0,30 €. Steu-
erlich auswirken würde sich dies im Grundsatz erst 
bei der Einkommensteuererklärung für 2022, ggf. 
bei der Lohnsteuer bereits dann, wenn ein ent-
sprechender Freibetrag beantragt wird. 

 
Hinweis: 

 
Die Bundesregierung hat weiter angekündigt, 
dass noch in dieser Legislaturperiode eine Neu-
ordnung der Pendlerpauschale erfolgen soll, die 
ökologisch-soziale Belange der Mobilität besser 
berücksichtigt. 

 
– Erhöhung des Grundfreibetrags: Der Grundfrei-

betrag bei der Einkommensteuer soll von derzeit 
9 984 € um 363 € auf 10 347 € angehoben wer-
den, rückwirkend ab dem 1.1.2022. Auch diese 
Entlastung wird sich unmittelbar beim Lohnsteuer-
abzug auswirken. 

 
– Einführung eines Corona-Zuschusses: Er-

wachsene Beziehende von existenzsichernden 
Leistungen sollen mit einer Einmalzahlung in 
Höhe von 200 € unterstützt werden. Davon sollen 
insbesondere diejenigen profitieren, die Arbeitslo-
sengeld II oder Grundsicherung erhalten. Ab dem 
1.1.2023 sollen die Regelbedarfe an die gestiege-
nen Energiekosten angepasst werden. 

 
– Familienzuschuss: Ergänzend zum Kindergeld 

wird ein Einmalbonus i.H.v. 100 € über die Famili-
enkassen ausbezahlt. Der Bonus wird auf den Kin-
derfreibetrag angerechnet. 

 
– Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kin-

der: Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Sofort-
zuschlag für von Armut betroffene Kinder soll zum 
1.7.2022 umgesetzt werden. Er soll in Höhe von 
20 € pro Monat bis zur Einführung der Kinder-
grundsicherung denjenigen Kindern helfen, die 
besondere finanzielle Unterstützung brauchen. 
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– Erhöhung des Mindestlohns: Es wurde ein Ge-
setzentwurf in das parlamentarische Verfahren 
eingebracht, mit dem die zum 1.10.2022 vorgese-
hene Erhöhung des Mindestlohns umgesetzt wer-
den soll. 

 
– Corona-Bonus für Mitarbeiter in der Pflege: Mit 

dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz sollen Pfle-
geprämien für Mitarbeiter in der Pflege, die auf 
Grund bundes- oder landesrechtlicher Regelun-
gen gewährt wurden, bis zu einer Höhe von insge-
samt 3 000 € steuerfrei gestellt werden. Das be-
trifft Mitarbeiter, die in Krankenhäusern, Pflegehei-
men und ambulanten Pflegediensten tätig sind. 
Diese Steuerfreiheit soll rückwirkend gelten für 
Prämien, die ab dem 18.11.2021 ausgezahlt wur-
den. 

 
– Verlängerung des Kurzarbeitergeldes: Bereits 

in der gesetzlichen Umsetzung ist die Verlänge-
rung der an sich zum 31.3.2022 auslaufenden 
Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld bis zum 
30.6.2022 (Höchstdauer von bisher 24 Monaten 
auf 28 Monate, Regelungen zu den erhöhten Leis-
tungssätzen bei längerer Kurzarbeit, Anrech-
nungsfreiheit von Mini-Jobs, Zugangserleichterun-
gen). Parallel soll die Steuerbefreiung für Zu-
schüsse zum Kurzarbeitergeld (freiwillige Aufsto-
ckungen des Arbeitsgebers) bis zum 30.6.2022 
verlängert werden. 

 
– Weitere steuerliche Entlastungen mit dem 

Vierten Corona-Steuerhilfegesetz: Mit dem Vier-
ten Steuerhilfegesetz sind verschiedene punktu-
elle steuerliche Entlastungen vorgesehen. So soll 
die Home-Office-Pauschale von bis zu 600 € 
jährlich auch in 2022 gelten, die degressive Ab-
schreibung für Investitionen in bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens wird auch für 
Anschaffungen in 2022 gewährt. 

 
Hinweis: 
 
Sämtliche steuerlichen Maßnahmen bedürfen noch der 
Umsetzung, so dass Änderungen nicht ausgeschlossen 
werden können, insbesondere der zeitliche Fahrplan ist 
teilweise noch unklar. Daher ist das weitere Gesetzge-
bungsverfahren zu beobachten. 

2. Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der 

vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 

Die FinVerw hat mit Schreiben vom 17.3.2022 steuerli-
che Erleichterungen und Billigkeitsregelungen im Hin-
blick auf Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg 
in der Ukraine Geschädigten bekannt gegeben. Diese 
gelten für die nachfolgenden Maßnahmen, die vom 
24.2.2022 bis zum 31.12.2022 durchgeführt werden. 
Hinzuweisen ist auf folgende Aspekte: 
Spenden: 
 
– Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt als 

Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Bu-
chungsbestätigung eines Kreditinstituts (z.B. Kon-
toauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder PC-Aus-
druck bei Online-Banking) für die Zuwendungen, 
die bis zum 31.12.2022 zur Unterstützung der vom 
Krieg in der Ukraine Geschädigten auf ein dafür 
eingerichtetes Sonderkonto einer inländischen 

juristischen Person des öffentlichen Rechts bzw. 
eine inländische öffentliche Dienststelle eingezahlt 
werden. 

 
– Ruft eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 

nach ihrer Satzung keine hier in Betracht kommen-
den Zwecke verfolgt, wie insbesondere mildtätige 
Zwecke (z.B. Sportverein, Musikverein, Kleingar-
tenverein oder Brauchtumsverein), zu Spenden 
zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten auf und kann sie die Spenden nicht 
satzungsgemäß verwenden, ist dies unschädlich 
für die Steuerbegünstigung. Bei vom Krieg in der 
Ukraine Geschädigten kann zudem auf den Nach-
weis der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden. Es 
ist ferner unschädlich, wenn die Spenden z.B. ent-
weder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 
mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine inländi-
sche juristische Person des öffentlichen Rechts 
usw. zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukra-
ine Geschädigten weitergeleitet werden. Die steu-
erbegünstigte Einrichtung, die die Spenden ge-
sammelt hat, muss entsprechende Zuwendungs-
bestätigungen für Spenden bescheinigen, die sie 
für die Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten erhält und verwendet. Auf die Son-
deraktion ist in der Zuwendungsbestätigung hinzu-
weisen. 

 
Maßnahmen steuerbegünstigter Körperschaften 
zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Ge-
schädigten: 
 
– Neben der Verwendung der eingeworbenen Spen-

denmittel ist es ausnahmsweise auch unschädlich 
für die Steuerbegünstigung der Körperschaft, 
wenn sie sonstige bei ihr vorhandene Mittel, die 
keiner anderweitigen Bindungswirkung unterlie-
gen, ohne Änderung der Satzung zur unmittelba-
ren Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten einsetzt. Gleiches gilt für die Über-
lassung von Personal und von Räumlichkeiten. 

 
Hinweis: 
 
Insbesondere gemeinnützige Organisationen müssen 
in diesen Konstellationen sehr sorgsam vorgehen, da-
mit die Gemeinnützigkeit nicht in Gefahr gerät. Im Zwei-
fel sollte steuerlicher Rat eingeholt werden. 
 
– Stellen steuerbegünstigte Körperschaften entgelt-

lich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder an-
dere Leistungen in Bereichen zur Verfügung, die 
für die Bewältigung der Auswirkungen und Folgen 
des Krieges in der Ukraine notwendig sind, wird es 
nicht beanstandet, wenn diese Betätigungen so-
wohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich 
dem Zweckbetrieb zugeordnet werden. 

 
– Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sach-

mitteln und Räumen sowie von Personal können 
unter Zuordnung zu anderen Steuerbefreiungstat-
beständen umsatzsteuerfrei sein. 

 
Vorübergehende Unterbringung von Kriegsflücht-
lingen aus der Ukraine: 
 
 



DIE MANDANTENINFORMATION                                              S ▪ S ▪ P  

Seite 5 

– Einrichtungen steuerbegünstigter Körperschaften, 
die ausschließlich dem satzungsmäßigen Zweck 
der Körperschaft dienen, können steuerunschäd-
lich für eine vorübergehende Unterbringung von 
Flüchtlingen genutzt werden. 

 
– Die vorübergehende Unterbringung in zum Ver-

mögensbereich einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts gehörenden Einrichtungen (z.B. 
einer Stadt oder Gemeinde) ist stets dem steuer-
lich nicht relevanten Bereich zuzuordnen (hoheitli-
cher Bereich). 

 
– Die vorübergehende Nutzung von zu einem Be-

trieb gewerblicher Art gehörenden Betriebsvermö-
gen zu Gunsten der vom Krieg in der Ukraine Ge-
schädigten führt aus Billigkeitsgründen nicht zu ei-
ner gewinnwirksamen Überführung ins Hoheits-
vermögen und somit nicht zur Aufgabe des Betrie-
bes gewerblicher Art. In dieser Zeit wird die Be-
steuerung für diesen Betrieb gewerblicher Art voll-
ständig ausgesetzt. 

 
– Bei Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten von 

Unternehmen der öffentlichen Hand wird aus Bil-
ligkeitsgründen von der Besteuerung einer unent-
geltlichen Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrek-
tur abgesehen, wenn und soweit der Sachverhalt 
in einer unentgeltlichen Nutzung zur Bewältigung 
der Auswirkungen und Folgen des Kriegs in der 
Ukraine begründet ist. 

 
Hinweis: 
 
Dies sollte ausreichend dokumentiert werden. 
 
Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen und Unterstützungsleistun-
gen durch Unternehmer: 
 
– Aufwendungen eines Unternehmers zur Unterstüt-

zung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 
werden nach den Grundsätzen des Sponsoringer-
lasses als Betriebsausgaben anerkannt. Aufwen-
dungen des sponsernden Stpfl. sind danach Be-
triebsausgaben, wenn der Sponsor wirtschaftliche 
Vorteile, die in der Sicherung oder Erhöhung sei-
nes unternehmerischen Ansehens liegen können, 
für sein Unternehmen erstrebt. Diese wirtschaftli-
chen Vorteile sind u.a. dadurch erreichbar, dass 
der Sponsor öffentlichkeitswirksam (z.B. auf Bitte 
um Unterstützung durch die Gemeinde, durch Be-
richterstattung in Zeitungen, Rundfunk, Fernse-
hen, Internet usw.) auf seine Leistungen aufmerk-
sam macht. 

 
– Stellen Unternehmer unentgeltlich Gegenstände 

und Personal für humanitäre Zwecke an Hilfsorga-
nisationen u.Ä. bereit, so kann von der Besteue-
rung einer unentgeltlichen Wertabgabe im Billig-
keitswege abgesehen werden. Insoweit ergeben 
sich dann also keine Auswirkungen bei der Um-
satzsteuer. Für die insoweit eingesetzten Gegen-
stände kann aber aus Billigkeitsgründen – unter 
den sonstigen Voraussetzungen – der Vorsteuer-
abzug geltend gemacht werden. Dies gilt z.B. bei 
Lebensmittelspenden oder der Spende von medi-
zinischem Material. 

 

– Von der Besteuerung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur wird im 
Billigkeitswege ebenfalls abgesehen, wenn private 
Unternehmen Unterkünfte, die für eine umsatz-
steuerpflichtige Verwendung vorgesehen waren 
(Hotelzimmer, Ferienwohnungen o.Ä.), unentgelt-
lich Personen zur Verfügung stellen, die auf Grund 
des Kriegs in der Ukraine geflüchtet sind. Bei in-
soweit notwendigem Bezug von Nebenleistungen 
wie z.B. Strom oder Wasser kann in diesen Fällen 
auch der Vorsteuerabzug – unter den sonstigen 
Bedingungen – geltend gemacht werden. 

 
Lohnsteuer: 
 
– Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von 

Teilen des Arbeitslohns oder auf Teile eines ange-
sammelten Wertguthabens (a) zu Gunsten einer 
steuerfreien Beihilfe und Unterstützung des Ar-
beitgebers an vom Krieg in der Ukraine geschä-
digte Arbeitnehmer des Unternehmens oder Ar-
beitnehmer von Geschäftspartnern oder (b) zu 
Gunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein 
Spendenkonto einer spendenempfangsberechtig-
ten Einrichtung, bleiben diese Lohnteile bei der 
Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns 
außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwen-
dungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 

 
Hinweis: 
 
Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohn-
konto aufzuzeichnen. Auf die Aufzeichnung kann ver-
zichtet werden, wenn stattdessen der Arbeitnehmer sei-
nen Verzicht schriftlich erteilt hat und diese Erklärung 
zum Lohnkonto genommen worden ist. Die steuerfrei 
belassenen Lohnteile dürfen in der Einkommensteuer-
veranlagung des Arbeitnehmers nicht als Spende be-
rücksichtigt werden. 

3. Gesetzentwurf zur Neuregelung der Steuerver-

zinsung liegt vor 

Steuernachzahlungen und Steuererstattungen werden 
nach Ablauf einer gewissen Karenzzeit verzinst. Bislang 
war insoweit gesetzlich ein fester Zins von 6 % p.a. fest-
geschrieben. Die Höhe dieses Zinssatzes ist allerdings 
mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben unvereinbar, 
wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. Die 
aktuelle gesetzliche Regelung ist daher für Verzin-
sungszeiträume ab 1.1.2019 nicht mehr anwendbar. 
Der Gesetzgeber muss bis Ende Juli 2022 für alle offe-
nen Fälle eine rückwirkende verfassungsgemäße Neu-
regelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 tref-
fen. 
 
Nun wurde eine gesetzliche Neuregelung vorgelegt, die 
im Kern Folgendes vorsieht: 
 
– Für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 ist ein 

Zinssatz von 0,15 % pro Monat oder 1,8 % p.a. 
(statt bislang 0,5 % pro Monat und 6 % p.a.) vor-
gesehen. Dies gilt gleichermaßen für Erstattungs- 
und Nachzahlungszinsen. Die Höhe des geplan-
ten Zinssatzes wird wie folgt begründet:  
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„Der neue Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen orientiert sich dabei am aktuellen Ba-
siszinssatz nach § 247 BGB (-0,88 % p.a.) mit ei-
nem sachgerechten Zuschlag in Höhe von rund 
2,7 Prozentpunkten. Er bleibt damit aber deutlich 
unterhalb des Zinssatzes für Verzugszinsen nach 
§ 288 Absatz 1 Satz 2 BGB und bildet damit einen 
angemessenen Mittelwert zwischen Guthabenzin-
sen und Verzugszinsen.“ 

 
– Für schon festgesetzte Guthabenzinsen von 6 % 

p.a. für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 soll of-
fenbar Vertrauensschutz gelten. Insoweit werden 
dann bereits festgesetzte – ggf. schon ausge-
zahlte – Erstattungszinsen nicht zu Lasten der 
Stpfl. herabgesetzt. 

 
– Im Grundsatz wird der Zinssatz in dieser Höhe ge-

setzlich verankert. Jedoch soll die Angemessen-
heit des Zinssatzes unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des Basiszinssatzes nach § 247 BGB 
alle drei Jahre mit Wirkung für nachfolgende Ver-
zinsungszeiträume gesetzlich evaluiert werden. 
Dies erstmals zum 1.1.2026. Eine Anpassung des 
Zinssatzes erfolgt nur, wenn der zum 1.1. des Jah-
res der Evaluation geltende Basiszinssatz um 
mehr als einen Prozentpunkt von dem bei der letz-
ten Festlegung oder Anpassung des Zinssatzes 
geltenden Basiszinssatz abweicht. 

 
– „Freiwillige“ Vorauszahlungen auf noch nicht fest-

gesetzte (aber später wirksam gewordene) Steu-
ernachzahlungen zur Vermeidung der Nachzah-
lungszinsen werden gesetzlich geregelt. Insoweit 
kann mittels freiwilliger Vorauszahlungen eine 
(weitere) Verzinsung vermieden werden. Bislang 
bestand insoweit nur eine Billigkeitsregelung der 
FinVerw. 

 
Hinweis I: 
 
Bislang ausgebliebene Zinsfestsetzungen für Verzin-
sungszeiträume ab 1.1.2019 werden dann nach Inkraft-
treten der gesetzlichen Neuregelung nachgeholt. Hie-
rauf sollten sich Stpfl. einstellen. 
 
Hinweis II: 
 
Sind im unternehmerischen Bereich noch abzurech-
nende Steuernachzahlungszinsen für Verzinsungszeit-
räume ab 1.1.2019 bilanziell abzubilden, so sind diese 
mit dem Zinssatz des nun vorliegenden Gesetzentwurfs 
anzusetzen. Soweit bereits Zinsrückstellungen passi-
viert wurden, sind diese auf Basis dieses Zinssatzes zu 
überprüfen. 

4. Kindergeld: Berücksichtigung eines Kindes 

nach krankheitsbedingtem Ausbildungsabbruch 

Der BFH hat in mehreren Entscheidungen vom 
31.8.2021 (insbesondere Az. III R 41/19) zur sehr pra-
xisrelevanten Frage Stellung genommen, ob und unter 
welchen Bedingungen ein Kindergeldanspruch besteht 
für ein Kind, das krankheitsbedingt die Ausbildung ab-
gebrochen hat. Hintergrund ist, dass volljährige Kinder 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres insbesondere 
kindergeldberechtigt sind, wenn diese für einen Beruf 
ausgebildet werden.  

In mehreren Fällen war nun strittig, ob und unter wel-
chen Bedingungen der Kindergeldanspruch fortbesteht, 
wenn die Berufsausbildung krankheitsbedingt abgebro-
chen wird. Hierzu gibt der BFH nun folgende Leitlinien: 
 
– Eine kindergeldrechtliche Berücksichtigung we-

gen Berufsausbildung scheidet aus, sobald ein 
Kind sein Ausbildungsverhältnis krankheitsbedingt 
nicht nur unterbrochen, sondern – z.B. durch Ab-
meldung von der (Hoch-)Schule oder Kündigung 
des Ausbildungsverhältnisses – abgebrochen hat. 

 
– Ist ein Kind krankheitsbedingt nicht in der Lage, 

sich ernsthaft um eine Ausbildungsstelle zu bemü-
hen oder sie zum nächstmöglichen Ausbildungs-
beginn anzutreten, kann es nur dann berücksich-
tigt werden, wenn es sich um eine vorüberge-
hende Erkrankung handelt und die im Anspruchs-
zeitraum bestehende Ausbildungswilligkeit nach-
gewiesen wird – abgesehen von dem Ausnahme-
fall, dass eine Kindergeldberechtigung auch dann 
besteht, wenn eine Berufsausbildung mangels 
Ausbildungsplatzes nicht begonnen oder fortsetzt 
werden kann. 

 
– Von einer vorübergehenden Erkrankung ist aus-

zugehen, wenn sie im Hinblick auf die ihrer Art 
nach zu erwartende Dauer der von ihr ausgehen-
den Funktionsbeeinträchtigung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht länger als sechs Monate währt. 

 
Ist ein Kind aus Krankheitsgründen gehindert, sich um 
einen Ausbildungsplatz zu bewerben oder diesen im 
Falle der erfolgreichen Bewerbung zum nächstmögli-
chen Ausbildungsbeginn anzutreten, kommt eine Be-
rücksichtigung nur unter eingeschränkten Vorausset-
zungen in Betracht: 
 
– Zunächst muss es sich regelmäßig um eine vo-

rübergehende Krankheit handeln. Bei einer dau-
erhaften Erkrankung kann allerdings in Ausnah-
mefällen die Berücksichtigung des Kindes dann in 
Betracht kommen, wenn dieses wegen körperli-
cher, geistiger oder seelischer Behinderung au-
ßerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 

 
– Des Weiteren ist erforderlich, dass die Ausbil-

dungswilligkeit des Kindes für den entsprechen-
den Anspruchszeitraum nachgewiesen wird. Das 
Bemühen um einen Ausbildungsplatz ist glaubhaft 
zu machen. Als Nachweis können z.B. Bewerbun-
gen um eine Ausbildungsstelle oder um die Auf-
nahme an einer Schule dienen. 

 
– Die Ausbildungswilligkeit eines wegen vorüberge-

hender Erkrankung an Bemühungen um einen 
Ausbildungsplatz oder an der Aufnahme einer 
Ausbildung gehinderten Kindes ist ebenfalls für 
die Monate, für die der Kindergeldanspruch gel-
tend gemacht wird, zu belegen. Die Kindergeld-
stellen fordern insoweit als Nachweis eine schrift-
liche Erklärung, sich unmittelbar nach Wegfall der 
gesundheitlichen Hinderungsgründe um eine Be-
rufsausbildung zu bemühen, sie zu beginnen oder 
fortzusetzen.  
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Denkbar sind daher auch andere Nachweise, etwa 
dergestalt, dass das Kind während der Erkran-
kung mit der früheren Ausbildungseinrichtung in 
Kontakt getreten ist und sich konkret über die 
(Wieder-)Aufnahme der Ausbildung nach dem vo-
raussichtlichen Ende der Krankheit informiert hat. 
Denkbar ist auch, dass sich das Kind während der 
Erkrankung um eine andere Ausbildungsstelle be-
müht hat. 

 
Hinweis: 
 
Das Gericht führt ausdrücklich aus, dass es regelmäßig 
nicht ausreichend ist, wenn der Kindergeldberechtigte 
die Ausbildungswilligkeit des volljährigen Kindes erst im 
Nachhinein rückwirkend pauschal behauptet, indem er 
etwa zunächst unter Verstoß gegen seine Mitwir-
kungspflicht die Familienkasse nicht über den krank-
heitsbedingten Abbruch einer Ausbildung oder die Be-
mühungen um eine Ausbildungsstelle informiert und der 
Familienkasse damit die Möglichkeit der zeitnahen An-
forderung eines Nachweises der Ausbildungswilligkeit 
nimmt. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
In der Praxis ist also für den Einzelfall streng zu beach-
ten, dass (a) die Nachweispflichten gegenüber der Fa-
milienkasse erbracht werden, (b) die Bemühungen um 
die Fortsetzung der Berufsausbildung oder die Suche 
einer anderen Ausbildung sorgfältig nachzuweisen sind 
und (c) der Verlauf der Krankheit zu dokumentieren ist. 
Letztlich muss jeder Fall anhand der individuellen Ver-
hältnisse beurteilt und dann entschieden werden. 

5. Keine Steuerermäßigung für statische Berech-

nungen eines Statikers 

Der BFH hat mit Urteil vom 4.11.2021 (Az. VI R 29/19) 
entschieden, dass für die Leistung (hier: statische Be-
rechnung) eines Statikers die Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen auch dann nicht gewährt werden 
kann, wenn sie für die Durchführung einer Handwerker-
leistung erforderlich war. 
 
Der Urteilsfall lag wie folgt: Das Dach des Hauses 
wurde durch Holzpfosten getragen, welche sich im 
Laufe der Zeit verdrehten. Zudem bildeten sich zahlrei-
che tiefe Risse in der Holzstruktur. Die schadhaften 
Pfosten sollten von der Firma K durch Stahlstützen er-
setzt werden. K hielt eine statische Berechnung vor 
Ausführung der Arbeiten für unbedingt erforderlich, die 
von der Firma M durchgeführt wurde. Im Jahr 2016 wur-
den auf dieser Grundlage die Holzpfosten durch K aus-
getauscht. Für die statische Berechnung erteilte M den 
Stpfl. eine Rechnung, wobei ausschließlich Arbeitskos-
ten abgerechnet wurden. Strittig war nun, ob insoweit 
eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen in 
Frage kommt. 
 
Der BFH bestätigt nun die Auffassung des Finanzamts, 
dass keine Steuerermäßigung gewährt werden kann. 
Das Gericht begründet dies damit, dass ein Tragwerks-
planer (sog. Statiker) grundsätzlich nicht handwerklich 
tätig ist. Die statischen Berechnungen stellen auch nicht 
deshalb eine Handwerkerleistung dar, weil diese für den 
Austausch der schadhaften Dachpfosten, was unstreitig 
eine Handwerkerleistung darstellt, unerlässlich waren.  

Beide Leistungen sind jeweils getrennt zu betrachten 
und hinsichtlich ihrer Eigenschaft als „Handwerkerleis-
tungen“ zu beurteilen. 
 
Hinweis: 
 
Damit wird die enge Auslegung des Begriffs der „Hand-
werkerleistung“ fortgesetzt. 

6. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende für ein-

zeln veranlagte Ehegatten im Trennungsjahr 

Der BFH hat mit Urteil v. 28.10.2021 (Az. III R 17/20) 
klargestellt, dass Stpfl., die als Ehegatten einzeln zur 
Einkommensteuer veranlagt werden, den Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende im Jahr der Trennung zeit-
anteilig in Anspruch nehmen können, sofern sie die üb-
rigen Voraussetzungen erfüllten, insbesondere nicht in 
einer Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljäh-
rigen Person leben, für die kein Kinderfreibetrag ge-
währt wird. Streitig war, ob der Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende bereits im Trennungsjahr der Ehegatten 
zu berücksichtigen ist, wenn die Ehegatten einzeln zur 
Einkommensteuer veranlagt werden. 
 
Der Stpfl. ist Vater zweier Kinder, die im Streitjahr 2017 
minderjährig waren. Die damalige Ehefrau des Stpfl. 
und Mutter der Kinder zog im April 2017 aus dem ge-
meinsamen Haushalt aus, der Stpfl. lebte danach allein 
mit seinen beiden Kindern. Der Stpfl. beantragte in sei-
ner Einkommensteuererklärung für 2017 die zeitantei-
lige Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Allein-
erziehende. Er wurde einzeln veranlagt. Den Anspruch 
bestätigte nun auch der BFH und verwarf damit die An-
sicht der FinVerw. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Betroffene Stpfl. sollten ggf. prüfen, ob verfahrensrecht-
lich noch ein Entlastungsbetrag geltend gemacht wer-
den kann. 
 
Nach der Parallelentscheidung des BFH ebenfalls vom 
28.10.2021 (Az. III R 57/20) gilt dies entsprechend auch 
für das Jahr der Eheschließung. Im Urteilsfall waren die 
Stpfl. seit Dezember 2015 miteinander verheiratet. Sie 
lebten seit diesem Tag zusammen. Der Stpfl. ist Vater 
eines im Streitjahr 2015 22-jährigen, studierenden Soh-
nes, mit dem er bis zur Eheschließung allein lebte. Die 
Stpfl. ist Mutter einer im Streitjahr 20-jährigen, gleich-
falls studierenden Tochter und lebte mit dieser bis zur 
Heirat allein in einem eigenen Haushalt. Das Gericht be-
stätigt, dass den Stpfl. im Streitjahr für den Sohn des 
Stpfl. und die Tochter der Stpfl. jeweils der Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende zusteht und zwar im Streit-
fall für 2015 jeweils der ungekürzte Betrag, da die Vo-
raussetzungen hierfür in jedem Kalendermonat (im De-
zember zeitweise) vorgelegen haben. 

7. Einkommensteuerliche Berücksichtigung von 

Zahlungen zur Wiederauffüllung einer Renten-

anwartschaft 

Der BFH hatte über einen nicht selten vorkommenden 
Fall zu entscheiden: Im Urteilsfall erzielte der Stpfl. u.a. 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit als angestellter 
Rechtsanwalt.  
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Von seinen beim Versorgungswerk der Rechtsanwälte 
in Baden-Württemberg erworbenen Rentenanwart-
schaften übertrug das Familiengericht im Rahmen der 
Scheidung von seiner Ehefrau im Streitjahr 2014 im 
Wege der internen Teilung zu Gunsten der Ehefrau ein 
Anrecht nach Maßgabe der Satzung des Versorgungs-
werks. 
 
Der Stpfl. nahm die ihm gemäß der Satzung des Ver-
sorgungswerks eingeräumte Möglichkeit wahr, seine 
durch den Versorgungsausgleich gekürzte Rentenan-
wartschaft durch eine ebenfalls in 2014 geleistete zu-
sätzliche Zahlung i.H.v. 75 725,54 € um die Hälfte wie-
der aufzufüllen. Diesen Betrag machte er in seiner Ein-
kommensteuererklärung für das Streitjahr als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit geltend, während das Finanzamt ihn als Beitrag 
zur Altersvorsorge (Sonderausgaben) wertete. Da der 
gesetzliche Höchstbetrag bereits in erheblichem Um-
fang durch laufende Altersvorsorgeaufwendungen in 
Anspruch genommen wurde, berücksichtigte das Fi-
nanzamt den Auffüllungsbetrag lediglich im Umfang von 
5 074 € bei den Sonderausgaben. Hiergegen wandte 
sich der Stpfl. und machte insbesondere geltend, dass 
dem Beitragsbegriff bei den Sonderausgaben nur Leis-
tungen zur Erlangung des Versicherungsschutzes un-
terfielen. Hierzu zähle die Wiederauffüllungszahlung 
nicht. Mit ihr werde lediglich die Kürzung einer bereits 
erlangten Anwartschaft vermieden. 
 
Der BFH bestätigte nun mit Entscheidung vom 
19.8.2021 (Az. X R 4/19) die Auffassung des Finanz-
amts. Es handele sich zwar bei den Zahlungen ihrer 
Rechtsnatur nach um vorweggenommene Werbungs-
kosten, diese fallen aber unter die Regelung zum Abzug 
von Beiträgen zur Altersvorsorge als Sonderausgaben, 
welche insoweit vorrangig ist. Daher greift auch die be-
tragsmäßig beschränkte steuerliche Abzugsfähigkeit. 
Dies betrifft alle Leistungen auf eine Altersvorsorge zur 
Erlangung des Versicherungsschutzes bzw. alle auf 
Grund von Gesetz oder Vertrag vom Stpfl. erbrachten 
Geldleistungen zu den begünstigten Versicherungen 
und dabei sowohl laufende Beiträge als auch Einmal-
beiträge. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Im Ergebnis können damit Beiträge, die der Ausgleichs-
verpflichtete in die gesetzliche Rentenversicherung ein-
zahlt, um eine Minderung seiner eigenen Rentenan-
sprüche durch das Rentensplitting zu vermeiden, ledig-
lich im Rahmen der gesetzlichen Höchstbeträge als 
Sonderausgaben abgezogen werden, was im Regelfall 
nur eine begrenzte Berücksichtigung erlaubt. Ggf. kann 
eine Verteilung der Zahlungen auf mehrere Jahre vor-
genommen werden. 
 
Hinweis: 
 
Die lediglich begrenzte steuerliche Abzugsfähigkeit 
kann zu einer grundsätzlich unzulässigen doppelten Be-
steuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Al-
tersbezügen führen. Diese kann nach der Rechtspre-
chung aber nicht bereits in der Beitrags- bzw. Anspar-
phase gerügt werden, sondern erst in den Veranla-
gungszeiträumen, in denen die Altersbezüge der Be-
steuerung unterworfen werden.  
 

Insofern müssen die geleisteten Beiträge und die steu-
erliche Berücksichtigung sorgfältig dokumentiert wer-
den, um später in der Rentenphase ggf. eine unzuläs-
sige Doppelbesteuerung geltend zu machen. 
  
 

II. FÜR ARBEITGEBER UND 
ARBEITNEHMER 

1. Mindestlohn und Minijobgrenze sollen ab 
1.10.2022 steigen 

Das Bundeskabinett hat am 23.2.2022 den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den 
gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Be-
reich der geringfügigen Beschäftigung beschlossen. Im 
Kern sind insbesondere zwei Änderungen vorgesehen: 
 
– Der gesetzliche Mindestlohn soll zum 1.10.2022 

auf 12,00 € festgesetzt werden. Aktuell beträgt 
dieser 9,82 € und steigt zum 1.7.2022 auf 10,45 €. 
Zukünftige Anpassungen des Mindestlohns sollen 
weiterhin auf Grundlage von Beschlüssen der Min-
destlohnkommission erfolgen; dies dann erstmals 
wieder bis zum 30.6.2023 mit Wirkung zum 
1.1.2024. 

 
– Die Grenze für Minijobs soll zum 1.10.2022 auf 

520 € steigen (aktuell 450 €). Bis zu diesem Be-
trag sind solche Beschäftigungsverhältnisse für 
den Arbeitnehmer ohne Belastung durch Sozial-
versicherungsbeträge. Weiterhin soll die Entgelt-
grenze für Minijobs dynamisch ausgestaltet wer-
den in der Art, dass diese künftig stets eine Wo-
chenarbeitszeit von zehn Stunden zum Mindest-
lohn ermöglicht. 

 
Daneben sollen Maßnahmen getroffen werden, die die 
Aufnahme einer sozialversicherungsrechtlichen Be-
schäftigung fördern. Die Höchstgrenze für eine Be-
schäftigung im Übergangsbereich wird von monatlich 
1 300 € auf 1 600 € angehoben. Außerdem werden die 
Beschäftigten innerhalb des Übergangsbereichs noch 
stärker entlastet. Der Belastungssprung beim Übergang 
aus einer geringfügigen in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung wird geglättet. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Soweit diese anstehende Erhöhung des Mindestlohns 
greift, bedarf dies der Vorbereitung. Zunächst gilt es die 
betroffenen Arbeitnehmer herauszufiltern und die Mehr-
belastung abzuschätzen. Sodann ist zu prüfen, ob die 
sich ergebende Kostensteigerung bereits frühzeitig in 
die Preiskalkulation einfließen kann. 
  
 

III. FÜR UNTERNEHMER UND 
FREIBERUFLER 

1. Meldefristen beim Transparenzregister beach-
ten 

Bislang handelte es sich beim deutschen Transparenz-
register lediglich um ein sog. Auffangregister, das in der 
Regel auf andere Register wie das Handels-, Genos-
senschafts- oder Partnerschaftsregister verweist.  
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Für einen Großteil der deutschen Gesellschaften be-
stand daher im Transparenzregister selbst noch kein 
strukturierter Datensatz in einem einheitlichen Datenfor-
mat. Mit der Reform des Geldwäschegesetzes ist die 
Umstellung des Transparenzregisters in ein Vollregister 
mit Wirkung zum 1.8.2021 erfolgt. Diese Umstellung ist 
erforderlich, damit die geplante Verknüpfung der Trans-
parenzregister auf europäischer Ebene erfolgen kann. 
Das Gesetz hat Übergangsfristen für bestimmte Gesell-
schaften vorgesehen, welche wie folgt lauten: 
 
– Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesellschaft 

auf Aktien bis zum 31.3.2022; 
 
– Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genos-

senschaft, Europäische Genossenschaft oder 
Partnerschaft bis zum 30.6.2022; 

 
– in allen anderen Fällen (z.B. eingetragene Perso-

nengesellschaften) bis spätestens zum 
31.12.2022; 

 
– Vereine werden nach der Novelle automatisch in 

das Transparenzregister eingetragen. 
 
Insoweit besteht nun insbesondere für die GmbH und 
die Personengesellschaften Handlungsbedarf und die 
erforderlichen Daten müssen dem Transparenzregister 
gemeldet werden. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Das Transparenzregister dient der Identifizierung des 
bzw. der wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Benefical 
Owner = UBO) von juristischen Personen des Privat-
rechts sowie eingetragener Personengesellschaften. 
Die zu meldenden Daten sind teilweise nicht ganz ein-
fach abzugrenzen. Daher ist eine frühzeitige Prüfung 
ggf. unter Hinzuziehung rechtlichen Rats sinnvoll, damit 
die Meldung zeitgerecht erfolgt. 

2. Ein Freiberufler kann Angehörige über eine 
Innen-GbR an seiner Praxis beteiligen 

Der BFH hat mit Entscheidung vom 23.11.2021 (Az. 
VIII R 17/19) entschieden, dass ein Freiberufler mit na-
hen Angehörigen eine der (typisch) stillen Gesellschaft 
ertragsteuerlich gleichstehende Innen-GbR bilden 
kann. Voraussetzung hierfür ist die Fremdvergleichbar-
keit der vertraglichen Vereinbarungen und deren tat-
sächliche Durchführung. 
 
Im Urteilsfall räumte der als Zahnarzt freiberuflich tätige 
Stpfl. seinen noch minderjährigen Kindern schenkweise 
stille Beteiligungen an seiner Praxis unter Mitwirkung ei-
nes Ergänzungspflegers ein. Die Schenkung erfolgte in 
notarieller Form, war mit Widerrufsrechten versehen 
und erfolgte in Anrechnung auf Pflichtteilsansprüche. 
Die jeweiligen Gesellschaftsverträge räumten den Kin-
dern Einsichts- und Kontrollrechte ein, soweit dem nicht 
die ärztliche Schweigepflicht entgegenstand. Die auf die 
„stillen Beteiligungen“ entfallenden Gewinnanteile wur-
den auf ein Konto der Kinder überwiesen, über das 
beide Elternteile verfügungsberechtigt waren. Das Fi-
nanzamt erkannte die als Betriebsausgaben geltend ge-
machten Zahlungen des Zahnarztes an seine Kinder 
nicht als solche an, sondern stufte diese als private Auf-
wendungen ein. 
 

Der BFH erkennt diese Gestaltung nun aber grds. an. 
Zwar könne an einer freiberuflichen Praxis mangels 
Handelsgewerbe des Freiberuflers keine stille Gesell-
schaft begründet werden. Insoweit liegt dann aber eine 
Innen-GbR vor, die ertragsteuerlich der stillen Gesell-
schaft gleichzusetzen ist. Die steuerliche Anerkennung 
setzt voraus, dass sowohl die Begründung der Innen-
GbR als auch deren tatsächliche Durchführung einem 
Fremdvergleich standhält. Nicht erforderlich ist eine tat-
sächliche Einlageleistung. Diese kann vielmehr auch 
schenkweise den (zukünftigen) Gesellschaftern über-
lassen werden. Weiterhin ist Voraussetzung für die 
steuerliche Anerkennung, dass der Mitgesellschafter in 
ausreichendem Maße Gesellschafterrechte, wie z.B. 
Einsicht und Kontrolle, erhält und die Ergebnisbeteili-
gung tatsächlich diesem zufließt. 
 
Hinweis: 
 
Mit einer solchen Gestaltung können insbesondere 
Freibetrags- und Progressionseffekte bei der Einkom-
mensteuer genutzt werden. 
Zu beachten sind ggf. bestehende berufsrechtliche Ein-
schränkungen. 

3. Umsatzsteuer auf private Nutzung von Elektro-
fahrzeugen und Elektrofahrrädern usw. 

Wird ein betriebliches Fahrzeug auch für private Zwe-
cke genutzt oder wird ein Firmenwagen einem Mitarbei-
ter auch für private Zwecke zur Verfügung gestellt, so 
muss die unternehmensfremde (private) Nutzung des 
Fahrzeugs umsatzsteuerlich als unentgeltliche Wertab-
gabe erfasst werden. Dies ist ein Korrektiv dafür, dass 
der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung und den lau-
fenden Kosten, wie Treibstoff und Wartung, vollständig 
geltend gemacht werden kann. 
 
Bei der Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemes-
sungsgrundlage für diese unentgeltliche Wertabgabe 
kann – neben anderen Methoden zur Wertermittlung – 
von den für ertragsteuerliche Zwecke nach der sog. 
1 %-Regelung ermittelten Beträgen ausgegangen wer-
den. Für Zwecke der Einkommensteuer wird bei 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen bei einer An-
schaffung nach dem 31.12.2018 unter bestimmten Vo-
raussetzungen der Bruttolistenpreis gemindert, insbe-
sondere nur zur Hälfte oder nur zu einem Viertel ange-
setzt. Es handelt sich hierbei um eine ertragsteuerliche 
Regelung zur Steigerung der Elektromobilität und zur 
Reduktion des CO2-Ausstoßes. 
 
Das BMF stellt nun mit Schreiben v. 7.2.2022 (Az. 
III C 2 – S 7300/19/10004 :001) klar, dass auf Grund 
des grds. vollen Vorsteuerabzugs aus der Anschaffung 
eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuges eine Über-
nahme der ertragsteuerlichen Regelungen über die zu-
lässige Pauschalierung nach der sog. 1 %-Regelung 
hinaus aus umsatzsteuerlicher Sicht zu einer Begünsti-
gung des Unternehmers führen würde, die den tatsäch-
lichen Verhältnissen nicht entspricht. Sie ist daher nicht 
zu übernehmen. 
Bei privater Nutzung eigenbetrieblicher Pkw durch den 
Unternehmer selbst ist noch ein Abschlag von 20 % für 
nicht vorsteuerbelastete Aufwendungen wie z.B. Versi-
cherung und Steuern vorzunehmen. Die umsatzsteuer-
liche Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen 
Wertabgabe beträgt somit 80 % des Werts der 1 %-Me-
thode.  
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Bei der Gestellung an Arbeitnehmer erfolgt dieser Ab-
schlag nicht, hier ist aus dem ermittelten Betrag nach 
1 %-Methode (Bruttowert) aber die Umsatzsteuer noch 
herauszurechnen. 
 
Hinweis: 
 
Die Ermittlung muss in der Praxis fahrzeugbezogen un-
ter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und 
des jeweiligen Fahrzeugtyps (Verbrennungsmotor, 
Hybridfahrzeug, reines Elektrofahrzeug) und unter-
schieden nach Lohnsteuer und Umsatzsteuer erfolgen.  
 
Ferner weist die FinVerw darauf hin, dass auch die un-
ternehmensfremde (private) Nutzung eines dem Unter-
nehmen vollständig zugeordneten Fahrrads als unent-
geltliche Wertabgabe der Umsatzbesteuerung zu unter-
werfen ist. Der Unternehmer kann die Bemessungs-
grundlage für die Umsatzbesteuerung der unterneh-
mensfremden Nutzung aus Vereinfachungsgründen 
hilfsweise nach der sog. 1 %-Regelung für Kraftfahr-
zeuge berechnen. Gleiches gilt bei der unentgeltlichen 
Überlassung eines Fahrrads an das Personal. Der Be-
griff Fahrrad umfasst dabei auch Elektrofahrräder, die 
verkehrsrechtlich als Fahrrad (keine Kennzeichen-, Ver-
sicherungs- oder Führerscheinpflicht) einzuordnen sind. 
Auch insoweit können also die abweichenden ertrag-
steuerlichen Grundsätze (vollständige Lohnsteuerfrei-
heit bzw. Verzicht auf eine Sachentnahme) bei der Um-
satzsteuer nicht genutzt werden. 

4. Umsatzsteuerliches One-Stop-Shop-Verfahren 
auch für an Privatkunden im EU-Ausland 
leistende Handwerker relevant 

Am 1.7.2021 traten im Bereich der Umsatzsteuer neue 
Bestimmungen in Kraft, welche unter anderem für On-
line-Shop-Betreiber, die Waren an Endkunden in meh-
reren verschiedenen Mitgliedstaaten liefern, deutliche 
Vereinfachungen brachten. Dieses sog. One-Stop-
Shop-Verfahren (OSS) ist aber auch für an Privatkun-
den im EU-Ausland leistende Handwerker relevant. 
 
Erbringt ein Handwerker an Privatkunden im EU-Aus-
land Leistungen, so unterliegen diese im jeweiligen EU-
Ausland der Umsatzsteuer. Im Grundsatz muss sich der 
Handwerker dann in diesen EU-Ländern umsatzsteuer-
lich registrieren und dort die umsatzsteuerlichen Pflich-
ten erfüllen. Dies ist vergleichsweise aufwendig. Wahl-
weise kann nun auch das sog. One-Stop-Shop (OSS) 
genutzt werden. Die anfallenden ausländischen Um-
satzsteuern können beim Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) über den zentralen OSS angemeldet und abge-
führt werden. Das Bundeszentralamt für Steuern wird 
die gemeldeten Umsätze und auch die vereinnahmte 
Umsatzsteuer im Anschluss an die jeweiligen EU-Staa-
ten verteilen. 
 
Beispiel: 
 
Dachdecker D aus Aachen hat auch Privatkunden im 
benachbarten Belgien und in den Niederlanden, bei de-
nen er Dächer neu eindeckt und repariert. Erbringt er 
Handwerkerleistungen an diese Privatkunden in Bel-
gien bzw. den Niederlanden, so schuldet er die darauf 
anfallende Umsatzsteuer in Belgien bzw. den Nieder-
landen. Dabei ist der Umsatzsteuersatz dieser Länder 
anzuwenden.  

D muss sich in beiden Ländern für umsatzsteuerliche 
Zwecke registrieren und dort die jeweiligen umsatzsteu-
erlichen Pflichten erfüllen. 
 
Alternativ kann D diese Umsatzsteuer nun auch zentral 
über das Bundeszentralamt für Steuern anmelden und 
an dieses entrichten. 
 
Für das One-Stop-Shop gelten folgende wesentliche 
Regelungen: 
 
– Dieses Verfahren ist nicht verpflichtend, sondern 

die Umsatzsteuer kann auch wie bislang über das 
jeweilige EU-Land angemeldet und abgeführt wer-
den. Das One-Stop-Shop über das Bundeszent-
ralamt für Steuern ist aber im Grunde einfacher 
und kostengünstiger. Die Teilnahme am One-
Stop-Shop gilt einheitlich für alle Mitgliedstaaten 
der EU. 

 
– Die Teilnahme an dieser Sonderregelung muss 

beim Bundeszentralamt für Steuern beantragt 
werden. Mit diesem Antrag gilt die Teilnahme dann 
ab Beginn des folgenden Quartals. Wenn die Teil-
nahme also im April 2022 beantragt wird, gilt dies 
für Leistungen ab 1.7.2022. Die Leistungen bis 
Juni 2022 müssten noch über das klassische Ver-
fahren erfolgen. 

 
– Im ersten Schritt muss eine Registrierung auf dem 

Portal des Bundeszentralamts für Steuern (BZS-
tOnline-Portal) erfolgen. 

 
– Für die Sonderregelung registrierte Unternehmer 

können im BZStOnline-Portal ihre Registrierungs-
daten ändern, ihre Steuererklärungen übermitteln 
sowie sich vom Verfahren abmelden. 

 
– Alle Formulare im Verfahren One-Stop-Shop sind 

auf Grund gesetzlicher Vorgaben an das Bundes-
zentralamt für Steuern auf elektronischem Weg zu 
übermitteln. Die Steuererklärungen in diesem Ver-
fahren sind jeweils für das Kalendervierteljahr ab-
zugeben. Die Steuererklärung ist bis zum Ende 
des Monats, der auf den Ablauf des Besteue-
rungszeitraums (Kalendervierteljahr) folgt, elektro-
nisch dem Bundeszentralamt für Steuern zu über-
mitteln. Die Steuererklärung ist somit zu übermit-
teln für das I. Kalendervierteljahr bis zum 30.4., 
das II. Kalendervierteljahr bis zum 31.7., usw. 
Auch wenn keine Umsätze im betreffenden Kalen-
dervierteljahr ausgeführt wurden, ist eine Steuer-
erklärung (sog. Nullmeldung) zu den angegebe-
nen Terminen abzugeben. 

 
– Die im Verfahren One-Stop-Shop erklärten Steu-

erbeträge müssen so rechtzeitig überwiesen wer-
den, dass die Zahlung bis zum Ende des Monats, 
der auf den Ablauf des Besteuerungszeitraums 
(Kalendervierteljahr) folgt, bei der zuständigen 
Bundeskasse eingegangen ist. 

 
Hinweis: 
 
Zu beachten ist, dass über dieses Verfahren keine Vor-
steuern aus dem EU-Ausland geltend gemacht werden 
können.  
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Der Unternehmer kann Vorsteuern, die ihm für Vorleis-
tungen in EU-Mitgliedstaaten in Rechnung gestellt wer-
den, in denen er ausschließlich unter die Sonderrege-
lung fallende Umsätze erbracht hat, vielmehr nur im 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren geltend machen. Vo-
raussetzung ist, dass die Vorsteuerbeträge in Zusam-
menhang mit diesen Umsätzen stehen. Die Vorsteuer-
vergütung ist in dem Mitgliedstaat geltend zu machen, 
in dem die Vorsteuerbeträge angefallen sind. 

5. Fortgezahlte Beiträge zu einem Fitnessstudio 
trotz pandemiebedingter Schließung umsatz-
steuerpflichtig? 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hatte über 
die Frage zu entscheiden, ob die Beitragszahlungen an 
ein Fitnesscenter auch dann als der Umsatzsteuer un-
terliegende Entgelte anzusehen sind, wenn das Fit-
nesscenter auf Grund einer vorübergehenden, pande-
miebedingten Schließung keine Nutzung seiner Räum-
lichkeiten anbieten kann. 
 
Im Urteilsfall musste das Fitnessstudio gemäß der Lan-
desverordnung in Schleswig-Holstein vom 17.3.2020 
und vom 1.5.2020 auf Grund der Corona-Pandemie 
vom 17.3. bis zum 17.5. schließen. Der Betreiber rea-
gierte auf die Schließung mit verschiedenen Ankündi-
gungen. Es wurden den Kunden u.a. Gratismonate, 
Gratismonate zum Verschenken sowie Personaltraining 
zugesagt. Des Weiteren wurde eine Telefon-Hotline 
u.a. für Fragen zum Training eingerichtet sowie die Er-
reichbarkeit per Mail zugesichert. Auch wurden über die 
Social-Media-Kanäle Online-Kurse angeboten sowie 
Trainingspläne für Zu Hause erstellt. 
 
Bereits im Voranmeldungsverfahren erklärte der Stpfl., 
dass die Anfang April vereinnahmten Mitgliedsbeiträge 
nicht in der Umsatzsteuer-Voranmeldung erklärt wor-
den seien, da diese auf Grund der Schließung ohne 
Rechtsgrund gezahlt worden seien. Entsprechend 
werde auch für die Monate März und Mai verfahren. Das 
Finanzamt folgte den Angaben im Vorauszahlungsver-
fahren zunächst. Im Rahmen einer sich anschließenden 
Betriebsprüfung vertrat die Prüferin die Auffassung, 
dass es sich bei den weitergezahlten Beiträgen um der 
Umsatzsteuer zu unterwerfende Entgelte handele. 
 
Das Schleswig-Holsteinische FG entschied nun mit Be-
schluss v. 14.2.2022 (Az. 4 V 17/21), dass im Streitfall 
hinreichende Gründe dafür sprechen, dass die Mit-
gliedsbeiträge trotz der vorübergehenden Schließung 
des Studios als Entgelt für der Umsatzsteuer unterlie-
gende Leistungen zu beurteilen sind. Insbesondere 
stehe der Annahme eines steuerbaren Leistungsaus-
tauschs grundsätzlich nicht entgegen, wenn der Leis-
tungsempfänger bewusst freiwillig mehr bezahlt, als er 
nach dem zugrundeliegenden Rechtsverhältnis müsste. 
Ausnahmsweise könne nur dann ein nicht der Umsatz-
steuer unterliegender Zuschuss angenommen werden, 
wenn die Zahlung lediglich der Förderung des Zah-
lungsempfängers im allgemeinen Interesse dient und 
nicht Gegenwert für eine steuerbare Leistung des Zah-
lungsempfängers an den Geldgeber sein soll. 
 
Auch spreche die widerspruchslose Weiterzahlung der 
Kunden dafür, dass sie das Angebot der Bonusmonate 
angenommen hätten.  
 

Das Finanzgericht kam im Streitfall insgesamt zu dem 
Schluss, dass die Fortzahlung der Beiträge ungeachtet 
der Bonusmonate jedenfalls in einem umsatzsteuerlich 
relevanten Zusammenhang mit den von dem Betreiber 
des Studios tatsächlich erbrachten Leistungen stand. 
Das auslösende Moment für die Fortzahlung der Bei-
träge stellte dabei ein Leistungsbündel dar, welches 
sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzte 
und in einer inneren Verknüpfung zu den Zahlungen 
stand. Zu den Elementen gehörten zunächst die wäh-
rend der Schließzeiten erbrachten Leistungen, wie die 
einmal pro Werktag über die Social-Media-Kanäle ein-
sehbaren Online-Kurse. Daneben trat der persönliche 
Onlineservice mit der Zurverfügungstellung von Trai-
ningsplänen für zu Hause und die täglich von 10:00–
14:00 Uhr eingerichtete Telefonhotline. 
 
Hinweis: 
 
Letztlich muss immer der konkrete Fall beurteilt werden. 
Insbesondere ist eine sorgfältige Dokumentation der je-
weiligen Kommunikation gegenüber den Nutzern erfor-
derlich. 
  
 

IV. FÜR PERSONENGESELLSCHAFTEN 

1. Freiberufler-Personengesellschaft: 
Konzentration von Organisations- und Verwal-
tungsaufgaben bei einem der approbierten 
Zahnärzte kann insgesamt Gewerbesteuer-
pflicht auslösen 

Im Urteilsfall ging es um eine zahnärztliche Gemein-
schaftspraxis, in der sieben Berufsträger tätig waren. 
Daneben wurden fünf weitere Zahnärzte beschäftigt. 
Zwischen den Gesellschaftern entstand Streit über den 
Arbeitsbeitrag einer der Partner, der nur zu einem sehr 
geringfügigen Anteil Behandlungen an Patienten über-
nahm. Dies ging letztlich so weit, dass der Gemein-
schaftspraxisvertrag im Verhältnis zu diesem Partner 
fristlos gekündigt wurde. Aus dieser Situation resultier-
ten nun massive steuerliche Probleme. Die Tatsache, 
dass einer der Gesellschafter selbst nur eine ganz ge-
ringe fachliche Arbeit (zahnärztliche Tätigkeit) ausübte, 
bewegte die FinVerw dazu, für die Gemeinschaftspraxis 
insgesamt Einkünfte aus Gewerbebetrieb und damit 
eine Belastung mit Gewerbesteuer festzustellen. Hieran 
änderte auch das Vorbringen des betroffenen Gesell-
schafters hinsichtlich seiner Tätigkeit nichts. Dieser 
führte an, dass seine Aufgabe innerhalb der Partner-
schaft darin bestand, die internen Aufgaben zu erledi-
gen. Dazu gehören u.a. alle vertraglichen Angelegen-
heiten, die Vertretung gegenüber Bezirksärztekammer, 
Kassenzahnärztlicher Vereinigung, Gesundheitsamt, 
Banken, Steuerberatung, Finanzamt, die interne Revi-
sion, die Instandhaltung sämtlicher zahnärztlicher Ge-
rätschaften und Einrichtungsgegenstände, Erweiterung 
und Umbaumaßnahmen, Personalangelegenheiten 
u.Ä. 
 
Das Gericht bestätigte nun die Sichtweise der FinVerw. 
Zwar wurden sämtliche Partner als Mitunternehmer ein-
gestuft, jedoch ging es im Kern darum, dass eine Per-
sonengesellschaft nur dann eine Tätigkeit entfaltet, die 
die Ausübung eines freien Berufs darstellt, wenn sämt-
liche Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs 
erfüllen.  
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Die Hauptmerkmale des freien Berufs muss dabei jeder 
Gesellschafter als Stpfl. in eigener Person positiv erfül-
len. Er muss über die persönliche Berufsqualifikation 
verfügen und eine freiberufliche Tätigkeit, zu deren Aus-
übung er persönlich qualifiziert ist, tatsächlich auch ent-
falten. Dabei muss die Tätigkeit durch die unmittelbare, 
persönliche und individuelle Arbeitsleistung des Berufs-
trägers geprägt sein. In welchem Umfang der Berufsträ-
ger selbst tätig sein muss, hängt vom jeweiligen Berufs-
bild ab. 
 
Der Berufsträger muss zudem auf Grund eigener Fach-
kenntnisse „leitend“ und „eigenverantwortlich“ tätig wer-
den. Eine eigenverantwortliche Tätigkeit auf Grund ei-
gener Fachkenntnisse liegt vor, wenn der Berufsträger 
seine Arbeitskraft in einer Weise einsetzt, die ihm tat-
sächlich ermöglicht, uneingeschränkt die fachliche Ver-
antwortung auch für die von seinen Mitarbeitern er-
brachten Leistungen zu übernehmen. Dies setzt voraus, 
dass die persönliche Teilnahme des Berufsträgers an 
der praktischen Arbeit in ausreichendem Umfang ge-
währleistet ist. 
 
Auch in einer freiberuflichen Mitunternehmerschaft ist 
der persönliche Einsatz jedes Mitunternehmers im arzt-
typischen Heilbereich erforderlich. Die alleinige Wahr-
nehmung bloß kaufmännischer Leitungs- oder sonstiger 
Managementaufgaben ist insofern schädlich und führt 
zur Gewerblichkeit. Im konkreten Fall stützt sich das 
Gericht hinsichtlich der Abgrenzung der Tätigkeit eines 
Zahnarztes insbesondere auf die Prüfungs- und Berufs-
ordnungen. Dies umfasst ganz vorrangig die Arbeit am 
Patienten. 
 
Hinweis: 
 
Dieses Urteil verdeutlicht die Gefahren einer gewerbli-
chen Abfärbung bei Freiberuflergesellschaften. Aller-
dings ist stets der Einzelfall sehr sorgfältig zu prüfen. 
Das Gericht hat die Revision zugelassen, weil es der 
Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung zumisst, ob bei 
vorgeblich freiberuflichen Personen- oder Partner-
schaftsgesellschaften eine – auch unter Wahrung der 
Freiberuflichkeit grundsätzlich zulässige – Arbeitstei-
lung zwischen mehreren Berufsträgern so weit gehen 
kann, dass ein einzelner Berufsträger in einer zahnärzt-
lich tätigen Mitunternehmerschaft nur in (allenfalls) mar-
ginalem Umfang Behandlungsleistungen an Patienten 
vornimmt, in Bezug auf den Gesamtumsatz der Gesell-
schaft aber keinerlei eigenen Betrag zur unmittelbaren 
Ausübung der Zahnheilkunde durch andere Berufsträ-
ger leistet und seine sonstigen Tätigkeiten für die Per-
sonengesellschaft zur mittelbaren Förderung der Be-
rufsausübung der anderen Freiberufler auch nicht in ei-
ner Weise wahrnimmt, dass dies noch eigenverantwort-
lich und leitend erfolgt. 
  
 

V. FÜR BEZIEHER VON 
KAPITALEINKÜNFTEN 

1. Veräußerungsgewinne aus Kryptowährungen 
steuerpflichtig 

Das Finanzgericht Köln hat nun mit Urteil v. 25.11.2021 
(Az. 14 K 1178/20) entschieden, dass Gewinne aus der 
Veräußerung von Kryptowährungen im Rahmen eines 

privaten Veräußerungsgeschäfts einkommensteuer-
pflichtig sind. 
 
Im Urteilsfall verfügte der Stpfl. zu Beginn des Jahres 
2017 über zuvor erworbene Bitcoins. Diese tauschte er 
im Januar 2017 zunächst in Ethereum-Einheiten und 
die Ethereum-Einheiten im Juni 2017 in Monero-Einhei-
ten. Ende des Jahres 2017 tauschte er seine Monero-
Einheiten teilweise wieder in Bitcoins und veräußerte 
diese noch im gleichen Jahr. Für die Abwicklung der 
Geschäfte hatte der Stpfl. über digitale Handelsplattfor-
men entweder Kaufverträge mit Anbietern bestimmter 
Kryptowerte zu aktuellen Kursen oder Tauschverträge, 
bei denen er eigene Kryptowerte als Gegenleistung ein-
gesetzt hat, geschlossen. Eine selbständige Begrün-
dung von Kryptowerten, dass sog. „Mining“, erfolgte we-
der durch den Stpfl. allein noch unter seiner Beteiligung. 
 
Der Stpfl. erklärte den aus der Veräußerung erzielten 
Gewinn von rund 3,4 Mio. € in seiner Einkommensteu-
ererklärung 2017 als Einkünfte aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften und das Finanzamt setzte die Einkom-
mensteuer erklärungsgemäß fest. Der Stpfl. legte da-
raufhin Einspruch ein. Zur Begründung führte er im We-
sentlichen aus, dass bei der Besteuerung von Veräuße-
rungsgewinnen aus Kryptowährungen ein strukturelles 
Vollzugsdefizit bestehe und ein Verstoß gegen den Be-
stimmtheitsgrundsatz vorliege. Daher dürften diese Ge-
winne nicht besteuert werden. Im Übrigen fehle es bei 
Kryptowährungen an der erforderlichen Veräußerung 
eines „Wirtschaftsguts“. 
 
Das Finanzgericht Köln folgte der Argumentation des 
Stpfl. nicht, sondern bestätigte die steuerliche Erfas-
sung. Ein strukturelles Vollzugsdefizit liege nicht vor. 
Dieses werde insbesondere nicht durch die anonyme 
Veräußerung begründet. Auch weist das Gericht darauf 
hin, dass durchaus gewisse Kontrollmöglichkeiten hin-
sichtlich der steuerlichen Erfassung solcher Geschäfte 
für die Finanzbehörden bestehen. Mithilfe von Handels-
plattformen, Suchmaschinen und sozialen Netzwerken 
können z.B. bestimmte Identifizierungen vorgenommen 
werden, so dass keine totale Anonymität besteht. 
 
Im Übrigen liegen die Voraussetzungen eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts vor. Bei den Kryptowährungen 
handelt es sich um „andere Wirtschaftsgüter“ im Sinne 
der gesetzlichen Regelung. Kryptowerte vermitteln im 
Rechtsverkehr konkrete Möglichkeiten und Vorteile. 
Wenn für die Erlangung einer Gewinnchance Zahlun-
gen geleistet werden, treten Gewinnaussichten als Wirt-
schaftsgut in Erscheinung. 
 
Hinweis: 
 
Gegen die Entscheidung des Finanzgerichts ist nun un-
ter dem Az. IX R 3/22 die Revision vor dem BFH anhän-
gig. In vergleichbaren Fällen dürfte es regelmäßig an-
zuraten sein, erzielte Gewinne in der Steuererklärung 
zu deklarieren und gegen den Einkommensteuerbe-
scheid mit Verweis auf das anhängige Verfahren Ein-
spruch einzulegen. 
 



DIE MANDANTENINFORMATION                                              S ▪ S ▪ P  

Seite 13 

2. Besteuerung des Nutzungsersatzes für bereits 
erbrachte Zins- und Tilgungsleistungen nach 
Widerruf eines Darlehens 

Erneut hatte sich ein Finanzgericht mit einem in den 
letzten Jahren oftmals anzutreffender Fall zu beschäfti-
gen: Die Stpfl. hatten im Jahr 2004 ein privates Immo-
biliendarlehen aufgenommen. Sie kündigten das Darle-
hen nach Ablauf von zehn Jahren und erklärten im Jahr 
2015 den Widerruf ihrer auf den Abschluss des Darle-
hensvertrags gerichteten Willenserklärungen unter Ver-
weis auf eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung. Nachdem 
sie Klage gegen die darlehensgewährende Bank auf 
Zahlung eines Betrags erhoben hatten, der sich aus der 
Verrechnung verschiedener gegenläufiger Ansprüche 
aus der Kündigung und dem Widerruf ergab, einigten 
sie sich mit der Bank auf Zahlung von 15 000 €. Vor Ab-
schluss des Vergleichs hatten die Stpfl. und die Bank 
die Höhe der Entschädigung für die Nutzung der bereits 
erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen mit rund 
17 700 € bzw. 11 100 € ermittelt. Die Bank vertrat die 
Auffassung, dass der zu zahlende Betrag der Besteue-
rung unterliegt, und behielt 25 % Kapitalertragsteuer 
und Solidaritätszuschlag ein und führte die Beträge an 
das Finanzamt ab. In ihrer Einkommensteuererklärung 
sowie im Einspruchs- und Klageverfahren vertraten die 
Stpfl. die Auffassung, die Vergleichssumme stelle keine 
Kapitalerträge dar. Insbesondere habe das Darlehen 
der Finanzierung des selbstgenutzten Hauses gedient. 
 
Das FG Münster bestätigt mit Urteil vom 13.1.2022 (Az. 
3 K 2991/19 E) dagegen die steuerliche Erfassung. Da-
mit folgt das Gericht der Auffassung anderer Finanzge-
richte. Das Gericht stützt sich dabei maßgeblich auf die 
Zivilrechtslage. In diesen Altfällen ist die Zivilrechtslage 
so, dass bei dem Widerruf eines Darlehens der Darle-
hensnehmer dem Darlehensgeber die Herausgabe der 
gesamten Darlehensvaluta ohne Rücksicht auf eine be-
reits erfolgte (Teil-)Tilgung sowie Wertersatz für die Ge-
brauchsvorteile am überlassenen Kapital schuldet. Und 
dies unabhängig davon, dass der Darlehensgeber die 
Herausgabe der erfolgten Zins- und Tilgungsleistungen 
sowie Nutzungsersatz wegen der Nutzung der bis zum 
Wirksamwerden des Widerrufs erbrachten Zins- und Til-
gungsleistungen schuldet. Der Nutzungswertersatz, 
den die Stpfl. für die bereits erbrachten Zins- und Til-
gungsleistungen erhalten haben, stellt dabei Entgelt für 
eine Kapitalüberlassung dar. Der Anspruch auf Heraus-
gabe bereits erbrachter Zins- und Tilgungsleistungen 
aus dem Rückgewährschuldverhältnis, aus dem der 
hier streitige Nutzungswertersatzanspruch erwächst, ist 
eine sonstige Kapitalforderung, die steuerlich als Quelle 
für Kapitaleinkünfte erfasst wird. 
 
Hinweis: 
 
Mittlerweile haben mehrere Finanzgerichte derart ent-
schieden. Allerdings ist diese Rechtsfrage noch nicht 
abschließend geklärt. Die insoweit anhängigen Revisi-
onsverfahren beim BFH bleiben abzuwarten. Insoweit 
sollte in vergleichbaren Fällen der Sachverhalt gegen-
über der FinVerw offengelegt werden, so dann aber ge-
gen eine steuerliche Erfassung vorsorglich Einspruch 
eingelegt werden. 
  
 

VI. FÜR HAUSEIGENTÜMER 

1. Landingpage von Bund und Ländern zur Grund-
steuerreform 

Die Finanzverwaltungen der Länder und des Bundes 
haben die Landingpage „grundsteuerreform.de“ einge-
richtet. Auf dieser Internetseite sind Informationen für 
alle Bundesländer gebündelt verfügbar. Insbesondere 
kann von dieser zentralen Seite auf die Einzelinformati-
onen der Bundesländer verzweigt werden. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Die Abgabe der notwendigen Erklärungen zur Feststel-
lung der Grundsteuerwerte – hierfür ist der Zeitraum 
vom 1.7.2022 bis 31.10.2022 vorgesehen – wird für alle 
Beteiligten eine große Herausforderung. Bereits früh-
zeitig sollte die Erklärungsabgabe vorbereitet werden. 
Dabei ist vielfach ratsam, steuerlichen Rat einzuholen. 

2. Übertragung von Immobilien unter Nießbrauchs-
vorbehalt 

Vielfach bietet es sich an, fremdvermietete Immobilien 
aus dem Vermögen der Eltern frühzeitig auf deren Kin-
der zu übertragen. Dabei wird dann regelmäßig zu 
Gunsten der Eltern ein Vorbehaltsnießbrauchsrecht be-
stellt. Dies hat vor allem folgende Gründe: 
 
– Damit behalten die Eltern die Einkommensquelle 

und damit einen Baustein der Altersversorgung. 
 
– Schenkungsteuerlich wird die Übertragung gegen 

Nießbrauchsvorbehalt sehr vorteilhaft behandelt, 
da der Wert des Nießbrauchs mindernd berück-
sichtigt wird. Auch können durch die frühzeitige 
Übertragung die Freibeträge bei der Übertragung 
auf die Kinder genutzt werden, was alle zehn 
Jahre erneut erfolgen kann. Auch fallen zukünftige 
Wertsteigerungen unmittelbar bei den Kindern an 
und unterliegen damit nicht mehr der Erbschaft-
/Schenkungsteuer. 

 
Bei der Einkommensteuer führt die Übertragung der Im-
mobilie unter Nießbrauchsvorbehalt grundsätzlich nicht 
zu einer Änderung der Besteuerungszuordnung. Ent-
sprechend der wirtschaftlichen Wirkung sind die 
Mieteinnahmen und entsprechend auch die Werbungs-
kosten weiterhin den Eltern zuzuordnen. 
 
Besonderheiten sind nun zu beachten, wenn auf Seiten 
der Seniorgeneration Ehegatten vorzufinden sind. Die 
Eltern haben in der Regel den Wunsch, die Mieterträge 
so lange zu vereinnahmen, bis der Letzte von ihnen ver-
stirbt. Auch wenn nur ein Elternteil/Ehegatte Eigentü-
mer des Grundstücks ist, soll auch der andere Ehegatte 
nach seinem Tod durch Zufluss der Mieteinnahmen ab-
gesichert werden. Insoweit ist nun aus steuerlicher 
Sicht Vorsicht geboten, weil ein nur einem Ehegatten 
gehörendes Mietobjekt ungewünschte Folgen auslösen 
kann, wenn der Vorbehalt des Nießbrauchs zu Gunsten 
beider Eheleute übertragen wird. 
 
Zivilrechtlich kann das Nutzungsrecht des Nichteigentü-
mer-Ehegatten auf unterschiedliche Weise ausgestaltet 
werden: 
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– Entweder der Nichteigentümer-Ehegatte tritt erst 
aufschiebend bedingt auf den Tod des Eigentü-
mer-Ehegatten in die Rechtsstellung des Verstor-
benen ein oder 

 
– es wird von Anfang an ein Gesamtnießbrauch vor-

behalten. 
 
Schenkungsteuerlich sind die beiden vorgenannten Va-
rianten unterschiedlich zu behandeln: 
 
– Beim Gesamtnießbrauch wird der Kapitalwert des 

Nießbrauchs mit dem höheren Vervielfältiger der 
beiden Ehegatten berechnet. Im Ergebnis ist also 
die Lebenserwartung des statistisch länger leben-
den Ehegatten maßgebend. Die Vereinbarung ei-
nes Gesamtnießbrauchs bei vorherigem Alleinei-
gentum eines Ehegatten kann anteilig eine (ggf. 
steuerpflichtige) Schenkung an den anderen Ehe-
gatten auslösen, wobei insoweit vielfach die ho-
hen persönlichen Freibeträge eine Steuerbelas-
tung verhindern. 

 
– Vereinbaren die Ehegatten, dass der Nießbrauch 

aufschiebend bedingt auf den Tod des Eigentü-
mer-Ehegatten eintritt, bestimmt sich die Bewer-
tung des Nießbrauchs zunächst nach dem Le-
bensalter des Eigentümer-Ehegatten. Im Zeit-
punkt des Todes des ersten Nießbrauchsberech-
tigten ist dann zwingend ein Antrag auf rückwir-
kende Änderung der festgesetzten Schenkung-
steuer aus der ursprünglichen Übertragung zu 
stellen, damit der Nießbrauch des zweiten Ehegat-
ten (mindernd) berücksichtigt werden kann. 

 
Handlungsempfehlung: 
 
Welche zivilrechtliche Gestaltung vorzuziehen ist, kann 
nur für den Einzelfall ermittelt werden. Insoweit ist drin-
gend anzuraten, rechtlichen und steuerlichen Rat ein-
zuholen, um sowohl eine wirtschaftlich sinnvolle und zi-
vilrechtlich saubere als auch steuerlich optimale Lösung 
zu finden. 

3. Nachweis einer kürzeren Restnutzungsdauer 
eines Gebäudes als 50 Jahre durch Wertgut-
achten 

Wohngebäude sind in der Regel mit dem gesetzlich ty-
pisierten Satz von 2 % abzuschreiben. Es wird also eine 
Nutzungsdauer von 50 Jahren angenommen. Nur dann, 
wenn die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer ist, kann 
diese angesetzt werden. Das FG Münster hatte nun 
über die Nachweisanforderungen hinsichtlich einer tat-
sächlich kürzeren Nutzungsdauer zu entscheiden. 
 
Im Urteilsfall hatte der Stpfl. die Immobilie in einem 
Zwangsversteigerungsverfahren erworben. Wegen des 
zum damaligen Zeitpunkt anstehenden Eigentümer-
wechsels wurde für das Grundstück im Auftrag des 
Amtsgerichts vom öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen für Grundstücksbewertung ein Wert-
gutachten erstellt. Der Gutachter ging wegen „Moderni-
sierung und Zustand am Stichtag“ (fiktiv) von einem 
Baujahr 1960 aus. Die Gesamtnutzungsdauer des 
Wohngebäudes gab er mit 80 Jahren an, die Restnut-
zungsdauer mit 30 Jahren.  
 

Der Sachverständige ermittelte einen Wert für das be-
baute Grundstück in Höhe von 230 000 €. Hierfür führte 
er eine Ertragswertermittlung und eine Vergleichswer-
termittlung nach der auf den Stichtag der Bewertung der 
streitigen Immobilie geltenden Wertermittlungsverord-
nung durch. 
 
Der Stpfl. machte in seinen Einkommensteuererklärun-
gen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung für die Streitjahre 2012 bis 2016 unter Berücksich-
tigung einer geschätzten Restnutzungsdauer von 
30 Jahren eine erhöhte AfA von 3,33 % der Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten statt der gesetzlich vor-
gesehenen 2 % geltend. Dies erkannte das Finanzamt 
nicht an. 
 
Das FG Münster erkannte nun aber mit Urteil vom 
27.1.2022 (Az. 1 K 1741/18 E) den erhöhten Abschrei-
bungssatz an: 
 
– Grundsätzlich ist ein Gebäude zwar nach festen 

gesetzlichen Abschreibungssätzen (im Streitfall 
2 % pro Jahr) abzuschreiben. Weist der Stpfl. da-
gegen nach, dass tatsächlich von einer kürzeren 
Nutzungsdauer auszugehen ist, so kann diese 
Nutzungsdauer zu Grunde gelegt werden. 

 
– Es ist Sache des Stpfl., im Einzelfall eine kürzere 

tatsächliche Nutzungsdauer darzulegen und ggf. 
nachzuweisen. Der Stpfl. kann sich zur Darlegung 
der verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer eines 
zur Einkünfteerzielung genutzten Gebäudes jeder 
Darlegungsmethode bedienen, die im Einzelfall 
zur Führung des erforderlichen Nachweises ge-
eignet erscheint; erforderlich ist insoweit, dass die 
Darlegungen des Stpfl. Aufschluss über die maß-
geblichen Determinanten, z.B. technischer Ver-
schleiß, wirtschaftliche Entwertung, rechtliche 
Nutzungsbeschränkungen geben, welche die Nut-
zungsdauer im Einzelfall beeinflussen, und auf de-
ren Grundlage der Zeitraum, in dem das maßgeb-
liche Gebäude voraussichtlich seiner Zweckbe-
stimmung entsprechend genutzt werden kann, im 
Wege der Schätzung mit hinreichender Bestimmt-
heit zu ermitteln ist. 

 
Hinweis: 
 
Dies bestätigt, dass an den Nachweis keine überstei-
gerten Anforderungen gestellt werden können. Den-
noch muss äußerste Sorgfalt auf das beigebrachte 
Sachverständigengutachten gelegt werden. 
  
 

VII. FÜR GMBH-GESELLSCHAFTER 
UND GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER 

1. Berechnung der Steuerfreistellung nach § 8b 

Abs. 2 KStG: Einbeziehung der Ergebnisse an-

derer Geschäfte in die Veräußerungskosten? 

Nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG bleiben bei der Ermitt-
lung des Einkommens einer unbeschränkt steuerpflich-
tigen Kapitalgesellschaft Gewinne aus der Veräußerung 
eines Anteils an einer Körperschaft, deren Leistungen 
beim Empfänger zu Einnahmen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 
2, 9 und 10a EStG führen, außer Ansatz. 



DIE MANDANTENINFORMATION                                              S ▪ S ▪ P  

Seite 15 

Veräußerungsgewinn i.S.v. § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG ist 
nach Satz 2 der Vorschrift der Betrag, um den der Ver-
äußerungspreis oder der an dessen Stelle tretende 
Wert nach Abzug der Veräußerungskosten den Buch-
wert übersteigt. Betreffend die in § 8b KStG geregelten 
Begriffe des Veräußerungspreises und der Veräuße-
rungskosten kann auf die Definition des § 17 EStG zu-
rückgegriffen und die dazu ergangene Rechtsprechung 
zu Grunde gelegt werden. Danach werden nach ständi-
ger BFH-Rechtsprechung die Veräußerungskosten von 
den laufenden Betriebsausgaben danach abgegrenzt, 
ob ein Veranlassungszusammenhang zu der Veräuße-
rung besteht. 
 
Vor diesem Hintergrund ist nun der BFH-Beschluss vom 
4.1.2022 (Az. I B 83/20) zu sehen, mit dem sich der 
BFH mit der Einbeziehung der Ergebnisse anderer Ge-
schäfte in die Veräußerungskosten i.S.d. § 8b Abs. 2 
Satz 2 KStG befasst hat. Im konkreten Streitfall hatte 
eine in 2006 gegründete Kapitalgesellschaft geklagt, die 
(sehr vereinfacht dargestellt) im Jahr 2007 einen Verlust 
aus der Veräußerung von Wandelanleihen erlitten hatte 
und diesen Verlust steuerlich wirksam werden lassen 
wollte. Zuvor hatte die Stpfl. in 2007 zwei Investitionen 
in Wandelschuldverschreibungen getätigt (unter Ein-
schaltung mehrerer Zwischengesellschaften), die ge-
genläufig wirkten und sich in ihrem wirtschaftlichen Er-
gebnis neutralisierten. Steuerlich erklärte die Stpfl. 
gleichwohl einen Verlust von rd. 72 Mio. € aus den Ge-
schäften, da sie nur den Gewinn aus dem Verkauf der 
Anteile an der einen Gesellschaft als nach § 8b Abs. 2 
Satz 1 KStG steuerfrei ansah. Den entstandenen steu-
erlichen Verlust aus der Veräußerung von Wandelanlei-
hen nutzte die Stpfl., um den bei ihr im Jahr 2007 anfal-
lenden Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf eines 
Flugzeugs i.H.v. rd. 56 Mio. € steuerlich auszugleichen. 
 
Das FA kam (verkürzt dargestellt) zu der Würdigung, 
dass ein unmittelbarer wirtschaftlicher Veranlassungs-
zusammenhang zwischen den beiden Käufen der Wan-
delschuldverschreibungen (und weiteren Darlehensver-
trägen) bestanden habe, so dass die Geschäfte in ihren 
Auswirkungen zusammen zu betrachten und die Ver-
luste aus dem einen Darlehensgeschäft als Veräuße-
rungskosten des nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG steuer-
freien Erlöses aus dem Veräußerungsgeschäft des An-
teilsbestands anzusehen seien. Beide Wandelanleihen 
könnten nicht getrennt voneinander gesehen werden, 
da eine Erhöhung des einen Darlehens mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit automatisch eine 
Minderung des Darlehens gegenüber der anderen Ge-
sellschaft nach sich gezogen hätte. Darüber hinaus, so 
das FA, sei die von der Stpfl. gewählte Gestaltung miss-
bräuchlich und dürfe daher der Besteuerung nach § 42 
Abs. 1 AO nicht zu Grunde gelegt werden, da die ge-
wählte Gestaltung in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung 
durch eine gegenläufige Gestaltung kompensiert wor-
den sei und sich deshalb im Ergebnis lediglich als for-
male Maßnahme erwiesen habe. 
 
Das Hessische FG (die Vorinstanz) hatte dieses Ergeb-
nis bestätigt: Die Auswirkungen aus den beiden gegen-
läufigen Geschäften mit den Wandelschuldverschrei-
bungen seien steuerlich nicht zu berücksichtigen, da 
vorliegend beide Geschäfte so aufeinander abgestimmt 
und derart miteinander verknüpft seien, dass beide Ge-
schäfte nur in ihrer Gesamtheit einen wirtschaftlichen 
Sinn ergeben würden. Mit nahezu an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit sei gewährleistet gewesen, 

dass ein künftig entstehender Veräußerungsgewinn aus 
einer Anlageveräußerung durch einen entsprechend 
gleichhohen Verlust aus der Veräußerung der Wandel-
anleihe kompensiert würde. Im Übrigen sei auch das 
Vorliegen einer unangemessenen Gestaltung i.S.d. 
§ 42 AO zu bejahen. 
 
Da das FG die Revision nicht zugelassen hatte, hat die 
GmbH eine Nichtzulassungsbeschwerde erhoben, die 
der BFH aktuell als unbegründet zurückgewiesen hat, 
insbesondere da er keine sog. Divergenz zu anderen 
Urteilen erkennen konnte. Es wird zudem ausgeführt, 
dass zum Vorliegen eines Veranlassungszusammen-
hangs zwischen den einzelnen Geschäften nicht zwin-
gend eine zu 100 % gegenläufige Korrelation der Ge-
schäfte gegeben sein muss. 
 
Hinweis: 
 
Dieser Beschluss vom 4.1.2022 liegt also auf der Linie 
der BFH-Rechtsprechung, der z.B. mit Urteil vom 
8.3.2017 (Az. IX R 5/16, HFR 2017, 665) entschieden 
hatte, dass ein Gestaltungsmissbrauch dann angenom-
men werden kann, wenn ein Verkauf und (Wieder-)Kauf 
von Bezugsrechten gleicher Art und gleicher Stückzahl 
am selben Tag vorliegt und der Stpfl. insoweit kein Kurs-
risiko eingeht; ebenso dann, wenn Beteiligte durch zivil-
rechtlich mögliche Gestaltungen zwar wechselseitige 
Zahlungsverpflichtungen begründen, damit aber ihre je-
weilige Position weder tatsächlich noch wirtschaftlich 
verändern (BFH v. 29.8.2007, IX R 17/07, BStBl II 2008, 
502). Der Nutzung der Steuerbefreiung für Veräuße-
rungsgewinne durch Einbezug verschiedener Ge-
schäfte setzt der BFH also Grenzen, die in der Praxis 
zu beachten sind. 

2. Grenzüberschreitende Organschaft: Begriff der 

negativen Einkünfte 

Die sog. körperschaftsteuerliche Organschaft bietet ne-
ben anderen Vorteilen insbesondere die Möglichkeit, 
Verluste der Organgesellschaft (einer Kapitalgesell-
schaft) mit steuerlicher Wirkung beim Organträger (ei-
ner Kapital- oder Personengesellschaft) geltend zu ma-
chen (also Gewinne und Verluste innerhalb eines Kon-
zerns – zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft – zu 
verrechnen). Die Organschaft setzt für ihre Anerken-
nung neben der sog. finanziellen Eingliederung, die 
beim Organträger die Mehrheit der Stimmrechte an den 
Anteilen an der Organgesellschaft erfordert, grundsätz-
lich auch den Abschluss und die tatsächliche Durchfüh-
rung eines Gewinnabführungsvertrags (Ergebnisabfüh-
rungsvertrag) voraus. 
 
Notwendige Voraussetzung für die Anerkennung einer 
Organschaft ist u.a., dass negative Einkünfte des Or-
ganträgers oder der Organgesellschaft bei der inländi-
schen Besteuerung unberücksichtigt bleiben, soweit sie 
in einem ausländischen Staat im Rahmen der Besteue-
rung des Organträgers, der Organgesellschaft oder ei-
ner anderen Person berücksichtigt werden. Vor diesem 
Hintergrund ist das Urteil des BFH vom 12.10.2016 (Az. 
I R 92/12, BStBl II 2022, 123) zu sehen, mit dem der 
BFH entschieden hat, dass negative Einkünfte des Or-
ganträgers in diesem Sinne nur dann vorliegen, wenn 
bei diesem nach der Zurechnung des Einkommens der 
Organgesellschaft ein Verlust verbleibt. 
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Dazu hat das BMF mit Datum vom 14.1.2022 (BStBl I 
2022, 160) einen sog. Nichtanwendungserlass veröf-
fentlicht, d.h., diese Auslegung des Begriffs der negati-
ven Einkünfte ist nach Auffassung der FinVerw nicht 
über den entschiedenen Urteilsfall hinaus allgemein an-
zuwenden. Die FinVerw vertritt – gegen die Rechtspre-
chung – weiterhin die Auffassung, dass insoweit jeweils 
isoliert auf die Einkünfte des Organträgers und auf die 
Einkünfte der einzelnen Organgesellschaften abzustel-
len ist. 
 
Hinweis: 
 
Die rechtliche Situation bleibt damit unbefriedigend, weil 
in einschlägigen Praxisfällen nicht allein auf die güns-
tige Rechtsprechung verwiesen werden kann, sondern 
aller Wahrscheinlichkeit nach der Rechtsweg beschrit-
ten werden muss, der immer auch ein „Restrisiko“ bein-
haltet, selbst wenn der BFH seine Auffassung mit dem 
o.g. Urteil vom 12.10.2016 klar und überzeugend abge-
leitet hat. 

3. Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zu-

fluss bei gespaltener Gewinnverwendung 

Mit seinem Urteil vom 28.9.2021 (Az. VIII R 25/19, 
HFR 2022, 227) hat der BFH entschieden, dass 
 
– ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbe-

schluss, nach dem zwar einerseits die Gewinnan-
teile von Minderheitsgesellschaftern ausgeschüt-
tet werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter 
gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil am 
Gewinn andererseits aber nicht ausgeschüttet, 
sondern in eine gesellschafterbezogene Ge-
winnrücklage eingestellt wird, grundsätzlich auch 
steuerlich anzuerkennen ist. 

 
– eine solche Einstellung in die gesellschafterbezo-

gene Gewinnrücklage auch beim beherrschenden 
Gesellschafter nicht zum Zufluss von Kapitalerträ-
gen führt. 

 
Damit hat der BFH das Urteil der Vorinstanz (Nieder-
sächsisches FG v. 4.7.2019, Az. 10 K 181/17, 
EFG 2019, 1583) aufgehoben. Das Niedersächsische 
FG hatte zwar auch den Gewinnverwendungsbeschluss 
steuerlich anerkannt, jedoch einen Zufluss beim beherr-
schenden Gesellschafter mit dem jeweiligen Beschluss 
über die Einstellung in das persönliche Rücklagenkonto 
gesehen. 
 
Die Gesellschafter einer GmbH können, so der BFH, im 
Rahmen der Gewinnverwendung (§ 29 Abs. 2 GmbHG) 
beschließen, dass nur die Anteile bestimmter Gesell-
schafter am Gewinn ausgeschüttet werden, während 
die Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn nicht 
ausgeschüttet, sondern in gesellschafterbezogene Ge-
winnrücklagen eingestellt werden (sog. gespaltene bzw. 
inkongruente Gewinnverwendung). Für spätere Aus-
schüttungen aus einer solchen gesellschafterbezoge-
nen Gewinnrücklage, die als Unterkonto der Ge-
winnrücklage geführt wird, ist erneut ein Beschluss über 
die Gewinnverwendung zu fassen. Derart gespaltene 
Gewinnverwendungen sind gesellschaftsrechtlich zu-
lässig, wenn sie nach der Satzung der GmbH möglich 
sind und die Gesellschafter wirksam einen entspre-
chenden Beschluss fassen. 
 

Der BFH stellt in seiner Entscheidung heraus, dass eine 
gespaltene Gewinnverwendung ebenso wie eine zivil-
rechtlich ordnungsgemäß zustande gekommene inkon-
gruente Gewinnausschüttung in Gestalt einer anteilsab-
weichenden Verteilung des Gewinns (inkongruente Ge-
winnverteilung) grundsätzlich auch steuerlich anzuer-
kennen ist. 
 
Insbesondere liege bei derartigen Gestaltungen kein 
Gestaltungsmissbrauch i.S.d. § 42 AO vor. Somit führt 
ein gesellschaftsrechtlich zulässiger und steuerlich an-
zuerkennender Beschluss über die gespaltene bzw. in-
kongruente Gewinnverwendung nicht zur Gewinnaus-
schüttung an den Gesellschafter, dessen Anteil am Ge-
winn thesauriert wird, und insoweit auch nicht zum Zu-
fluss eines Gewinnanteils i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
EStG. Die Ausschüttung eines Gewinnanteils oder ei-
nes sonstigen Bezugs könne insoweit auch nicht fingiert 
werden. 
 
Hinweis: 
 
Dieses Urteil unterstreicht, dass auch bei der GmbH 
weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich 
personenbezogener Ausschüttung/Thesaurierung be-
stehen. Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung 
ist stets nur, dass diese Möglichkeiten im Gesellschafts-
vertrag ausdrücklich vorgesehen sind bzw. ein entspre-
chender Gesellschafterbeschluss gefasst wird. Hinzu-
weisen ist darauf, dass das steuerliche Einlagekonto 
nach § 27 KStG nicht personenbezogen geführt wird, 
was im Einzelfall bei solchen Gewinnverwendungsbe-
schlüssen zu Verwerfungen führen kann. Insoweit sollte 
in einschlägigen Fällen fachlicher Rat eingeholt werden. 

4. Gestaltungsmissbrauch bei Einlage in die Ka-

pitalrücklage einer GmbH mit anschließender 

Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber einer 

Alleingesellschafterin 

Mit seinem Urteil vom 22.12.2021 (Az. 7 K 101/18 
K,G,F) hat sich das FG Düsseldorf mit der Frage be-
fasst, ob eine Einlage der Alleingesellschafterin (B AG) 
in die Kapitalrücklage der Tochter-GmbH (Stpfl.) und 
die anschließende Begleichung von Verbindlichkeiten 
aus Gesellschafterdarlehen durch die Stpfl. gestal-
tungsmissbräuchlich war und als ein – den Gewinn der 
Stpfl. erhöhender – Forderungsverzicht zu behandeln 
ist. 
 
Im Streitfall wies – sehr verkürzt dargestellt – die Bilanz 
der nicht mehr aktiven GmbH im Wesentlichen auf der 
Aktivseite einen nicht durch Eigenkapital gedeckten 
Fehlbetrag und auf der Passivseite ein unverzinsliches 
Gesellschafterdarlehen und eine Darlehensschuld ge-
genüber der Gesellschafterin auf einem Verrechnungs-
konto aus. Zur Abwendung der bilanziellen Überschul-
dung hatte die Alleingesellschafterin mehrfach Ran-
grücktrittsvereinbarungen abgegeben und in ihrer Bi-
lanz die entsprechenden Forderungen weitestgehend 
abgeschrieben. 
 
Die bilanzielle Sanierung erfolgte nun dadurch, dass 
eine Einlage der Alleingesellschafterin und gleichzeitig 
hieraus eine Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber 
dieser beschlossen wurde.  
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Dies wurde in der Buchhaltung durch unmittelbare Bu-
chung in die Kapitalrücklage und als Gegenbuchung 
durch Ausbuchung der Verbindlichkeiten abgebildet. 
Geldflüsse erfolgten nicht. Das FA sah insoweit einen 
Gestaltungsmissbrauch und wertete diesen Vorgang 
als Forderungsverzicht, welcher bei der GmbH auf 
Grund der Ausbuchung der Verbindlichkeiten zu einem 
steuerlichen Gewinn führen würde. 
Das FG Düsseldorf hat diese Auffassung mit der Be-
gründung bestätigt, die gewählte Vorgehensweise stelle 
einen Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten 
i.S.v. § 42 Abs. 2 AO dar, da beide Schritte – Kapitalzu-
führung und Tilgung der Verbindlichkeiten – lediglich 
buchhalterisch vollzogen wurden. Die Vorgehensweise 
diente nur der Vermeidung der vom Gesetz vorgesehe-
nen Rechtsfolge bei einem Verzicht eines Gesellschaf-
ters auf seinen Rückzahlungsanspruch aus einem der 
Gesellschaft hingegebenen Darlehen und stellt sich als 
eine unangemessene Gestaltung mit dem alleinigen 
Ziel der Steuerminderung dar, die nicht durch außer-
steuerliche Gründe gerechtfertigt war. Denn der Zweck 
der Einlage habe einzig darin bestanden, ein wertloses 
Darlehen zu tilgen. Eine Entlastung der Bilanz der Stpfl. 
von der nicht mehr werthaltigen Darlehensverbindlich-
keit sei durch einen Forderungsverzicht ebenfalls mög-
lich gewesen, der bei der Stpfl. eine gewinnerhöhende 
Ausbuchung der Verbindlichkeit zur Folge gehabt hätte. 
Anstelle des Forderungsverzichts sei von der Stpfl. und 
ihrer Alleingesellschafterin in gem. § 42 Abs. 2 AO ge-
staltungsmissbräuchlicher Weise der Umweg über ein 
Hin- und Herzahlen gewählt worden. Zur Erreichung 
des Ziels sei diese gewählte Vorgehensweise unange-
messen gewesen. Denn mit der gewählten Vorgehens-
weise wurden lediglich die steuerrechtlichen Folgen ei-
nes Forderungsverzichts vermieden. 
 
Hinweis: 
 
Diese Entscheidung verdeutlicht, dass gerade in Sanie-
rungsfällen bzw. bei Stützungsmaßnahmen in der Krise 
die Einholung fachlichen Rats unverzichtbar ist. Dies gilt 
über die Gestaltung des Streitfalls hinaus für alle Fälle 
des Verzichts auf künftig zu leistenden Vergütungen so-
wie auch auf bereits entstandene Vergütungsansprüche 
(z.B. Gehälter, Tantiemen, Mieten, Zinsen) und auch 
bei Darlehensverzicht (ggf. mit sog. Besserungsab-
rede). Auch ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein bei der 
Gesellschaft auf Grund eines Forderungsverzichts ent-
stehender Gewinn mglw. als Sanierungsertrag steuer-
frei ist, was allerdings nur unter bestimmten Vorausset-
zungen einschlägig ist. Betreffend den konkreten Streit-
fall ist die weitere Rechtsentwicklung abzuwarten, da 
das FG die Revision zugelassen hat. 

5. Freigebige Zuwendung zwischen den Gesell-

schaftern einer Personengesellschaft bei vGA 

an die Personengesellschaft 

Mit seinem vorläufig nicht rechtskräftigen Urteil vom 
7.10.2021 (Az. 4 K 1274/20, EFG 2022, 278) hat sich 
das FG Rheinland-Pfalz mit der Frage der freigebigen 
Zuwendung zwischen Gesellschaftern einer Personen-
gesellschaft bei vGA an die Personengesellschaft be-
fasst. Dabei hat das FG entschieden, 
 
 
 
 

– dass die Gewinnausschüttung einer GmbH, deren 
Anteile im Betriebsvermögen einer Personenge-
sellschaft als Gesellschafterin gehalten werden, 
ertragsteuerlich ausschließlich dem Gesamt-
handsvermögen der Personengesellschaft zu-
steht. 

 
– Sollte die Auszahlung des Gewinnbetrags im Ein-

vernehmen aller Gesellschafter direkt an einen 
Gesellschafter erfolgen, so sei dieser Vorgang 
nicht im Sonderbetriebsvermögen dieses Gesell-
schafters, sondern im Gesamthandsvermögen zu 
erfassen. 

 
– Fließe der Ausschüttungsbetrag im Einvernehmen 

aller Gesellschafter allein einem Gesellschafter 
persönlich zu, so stelle dies jeweils eine freigebige 
Zuwendung jedes einzelnen Gesellschafters i.S.d. 
§ 7 ErbStG an den Bezieher des Ausschüttungs-
betrags in der Höhe dar, die dem Anteil des zu-
wendenden Gesellschafters am Gesamthandsver-
mögen entspricht. Darin liege keine verfassungs-
widrige Doppelbelastung desselben Vorgangs mit 
Einkommen- und Schenkungsteuer. 

 
Im konkreten Streitfall waren – verkürzt dargestellt – der 
Stpfl., seine Ehefrau und seine Eltern an einer KG be-
teiligt; die Kapitalbeteiligung des Stpfl. betrug 48 %. Die 
KG hielt im gesamten Jahr 2004 eine 100 %-Beteiligung 
an der F GmbH. Unternehmensgegenstand der 
F GmbH war u.a. der Handel mit Maschinen. Alleiniger 
Geschäftsführer der F GmbH war im Jahr 2004 der Va-
ter des Stpfl. Im Jahr 2004 erwarb diese F GmbH von 
einem Maschinenhersteller eine hochpreisige Ma-
schine, wobei der Vater des Stpfl. im Rahmen dieses 
Erwerbs „Schmiergeld“ bzw. eine „Rückvergütung“ 
durch eine zur Firmengruppe des Maschinenherstellers 
gehörende Gesellschaft in Gestalt der Zahlung auf ein 
Bankkonto in der Schweiz erhielt (ohne diesen Vorgang 
der F GmbH anzuzeigen). In 2013 verstarb der Vater 
des Stpfl., er wurde durch seine Frau (die Mutter des 
Stpfl.) beerbt. 
 
Diese zeigte in 2014 mit zwei Selbstanzeigeschreiben 
in eigener Sache und als Rechtsnachfolgerin des Ver-
storbenen eine Zuwendung des Sohnes an den Vater 
i.H.v. 48 % des „Schmiergelds/Rückvergütung“ an, er-
klärte – neben verschiedenen, gleichgelagerten Fäl-
len – auch eine vGA aus 2004 und wies zudem auf die 
mögliche Steuerbarkeit der disquotalen Zuweisung zum 
Verstorbenen nach dem ErbStG hin. In der Folge 
reichte die Witwe „rein vorsorglich“ eine Schenkung-
steuererklärung ein, auf deren Basis das FA einen 
Schenkungsteuerbescheid erließ, gegen den die Witwe 
Einspruch einlegte. Sie führte u.a. aus, dass bei Vorlie-
gen einer vGA daneben für eine Schenkungsteuer-
pflicht kein Raum sei. Nach ihrem Tod in 2019 wurde 
sie vom Stpfl. beerbt, der das Verfahren als Rechts-
nachfolger fortführt. 
 
Das FA würdigte den Sachverhalt dahingehend, dass 
die KG von ihrer Tochtergesellschaft F GmbH eine vGA 
erhalten habe, die ihr als Alleingesellschafterin zu 
100 % zuzurechnen sei. Allerdings sei die vGA den Ge-
sellschaftern sodann inkongruent, d.h. nicht entspre-
chend der allgemeinen Gewinnverteilung, sondern al-
lein dem Vater (Kommanditisten) zugerechnet worden. 
In Höhe des 48 %-Anteils des Stpfl. habe dieser seinem 
Vater eine unentgeltliche Zuwendung erbracht.  
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Hierbei handele es sich um einen eigenständigen, von 
der Gewinnausschüttung zu unterscheidenden Vor-
gang der Vermögensverwendung. Da die Gesellschaf-
ter der KG den gesamten Vorgang gekannt und gedul-
det hatten, seien alle Merkmale einer freigebigen Zu-
wendung erfüllt. 
 
Das FG hat die gegen den Schenkungsteuerbescheid 
gerichtete Klage als unbegründet zurückgewiesen: Die 
vGA sei zunächst dem Gesamthandsvermögen der KG 
zuzurechnen. Dass die vGA im Einverständnis aller Ge-
sellschafter der KG dann zu 100 % dem (lediglich zu 
20 % beteiligten) Vater zustehen sollte, stellte nach 
(schenkung)steuerlichen Grundsätzen eine anteilige 
unentgeltliche Zuwendung jedes Mitgesellschafters in 
der Höhe, die seiner jeweiligen Beteiligung an der KG 
entsprach, an diesen dar. Denn wenn sich die Beteili-
gung im Gesamthandsvermögen einer Personengesell-
schaft befinde, erhöhe eine vGA den von der Gesamt-
hand erzielten Gewinn aus Gewerbebetrieb und stelle 
keine Sonderbetriebseinnahmen der Kommanditisten 
dar. Eine vGA habe im Streitfall in Form der verhinder-
ten Vermögensmehrung aus der F GmbH vorgelegen, 
da ein fremder Dritter z.B. die Zahlung der verfahrens-
gegenständlichen Kick-Back-Zahlung („Schmiergeld“) 
für den Einkauf einer Maschine durch die F GmbH direkt 
an die F GmbH verlangt hätte. 
 
Hinweis: 
 
Mit diesem Urteil führt das FG die Rechtsprechung des 
BFH fort, nach der einerseits bei einer Schenkung an 
eine Gesamthandschaft nicht die Gesamthandsgemein-
schaft, sondern die einzelnen Gesamthänder als berei-
chert anzusehen sind und andererseits bei Erwerb „von“ 
einer Gesamthandsgemeinschaft der Bedachte berei-
chert und Zuwendender der durch die Zuwendung allein 
vermögensmäßig entreicherte Gesamthänder ist. Posi-
tiv kann dazu vermerkt werden, dass nicht die KG, son-
dern die anderen Gesellschafter die Schenker sind, was 
wegen der Steuerklasse bedeutsam ist. Dies gilt wie 
z.B. im Streitfall auch dann, wenn ein Gesellschafter 
zum Nachteil der Gesamthandsgemeinschaft eine vGA 
von einer Tochter-GmbH erhält (vorliegend in Gestalt 
einer verhinderten Vermögensmehrung der GmbH). 
  
 

VIII. JAHRESABSCHLUSS ZUM 
31.12.2021: AKTUELLE 
BILANZIERUNGSFRAGEN 

In dieser Sonderbeilage gehen wir auf aktuelle Bilanzie-
rungsfragen im Jahresabschluss zum 31.12.2021 ein, 
welcher vielfach jetzt erstellt wird. Dabei sind Besonder-
heiten hinsichtlich der Abschreibungsregeln, aber auch 
die aktuellen Krisen – Krieg in der Ukraine und Corona-
Pandemie – zu beachten. 

1. Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Re-

chnungslegung 

Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souve-
räne Ukraine am 24.2.2022 stellt ein einschneidendes 
Ereignis dar, das auch in der globalen Wirtschaft und 
damit in der Rechnungslegung der Unternehmen deut-
liche Spuren hinterlassen wird.  
 

Unternehmen können davon ganz unterschiedlich be-
troffen sein, z.B. durch Ausfall von Forderungen, Abbre-
chen von Lieferketten oder nicht einkalkulierte stei-
gende Energiepreise. Insofern stellt sich die Frage, ob 
dies bereits im Jahresabschluss zum 31.12.2021 zu be-
rücksichtigen ist, wenn z.B. in diesem Abschluss eine 
Forderung ausgewiesen wird, die nach jetzigem Er-
kenntnisstand ausfallen wird, oder z.B. bereits in 2021 
verpflichtend ein Liefergeschäft eingegangen wurde, 
welches auf Grund der nun gestiegenen Rohstoffpreise 
voraussichtlich zu einem Verlust führen wird. 
 
Grundsätzlich ist zunächst zu erkennen, dass die unmit-
telbaren und mittelbaren Auswirkungen des Krieges für 
Abschlüsse auf Stichtage vor dem 24.2.2022 als wert-
begründend einzustufen sind. Als maßgebliches Ereig-
nis ist der widerrechtliche Übertritt der Grenzen des uk-
rainischen Staatsgebiets (bzw. der Eintritt in den ukrai-
nischen Luftraum) durch das russische Militär an eben 
jenem Tag anzusehen. Dementsprechend sind die bi-
lanziellen Konsequenzen (Bewertung und Ansatz) auf 
Grund des Stichtagsprinzips grundsätzlich erst in der 
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung von 
Jahresabschlüssen mit Stichtag nach dem 23.2.2022 zu 
berücksichtigen. 
 
Hinweis: 
 
Insoweit ergibt sich nur im Ausnahmefall etwas ande-
res, wenn wegen der Auswirkungen des Krieges die An-
nahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann. 
 
Allerdings ist bei der GmbH und der GmbH & Co. KG im 
Anhang zum Jahresabschluss auch eine Nachtragsbe-
richterstattung vorzunehmen. In diese sind die Auswir-
kungen dieses Krieges aufzunehmen und zu erläutern, 
wenn im konkreten Fall ein „Vorgang von besonderer 
Bedeutung“ vorliegt. Dies kann z.B. gegeben sein, 
wenn auf Grund der aktuellen Entwicklung wesentliche 
Absatz- oder Beschaffungsmärkte ausfallen oder die 
Rohstoffpreisentwicklung für das Unternehmen wesent-
lich ist. Bei der Darstellung der finanziellen Auswirkun-
gen sind die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu 
berücksichtigen, soweit diese jeweils betroffen sind. 
Konkrete quantitative Angaben sind allerdings nicht er-
forderlich, eine qualitative Berichterstattung ist ausrei-
chend. Diese Ausführungen müssen aber hinreichend 
die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens insgesamt bzw. – soweit im Einzelfall ent-
scheidend – auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft hinweisen. 
 
Hinweis: 
 
Kleine und Kleinstgesellschaften i.S.d. HGB brauchen 
weder einen Lagebericht aufzustellen noch eine Nach-
tragsberichterstattung in den Anhang aufzunehmen. 
Diese sind also grds. nicht betroffen. Dies ist nur aus-
nahmsweise dann anders, wenn die aktuellen Entwick-
lungen zu bestandsgefährdenden Risiken führen.  
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2. Abschreibung von Anlagevermögen 

a) Degressive Abschreibung auch steuerlich mög-
lich 

 
Nach derzeitigem Recht kann befristet für die Anschaf-
fung oder Herstellung von beweglichen Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens in den Kalenderjahren 2020 
und 2021 alternativ zur linearen Abschreibung über die 
voraussichtliche Nutzungsdauer wahlweise auch eine 
degressive Abschreibung gewählt werden. Die degres-
sive Abschreibung kann nach einem festen Prozentsatz 
vom jeweiligen Buchwert (Restwert) i.H.v. bis zu 25 %, 
höchstens das Zweieinhalbfache der linearen Abschrei-
bung berechnet werden. Im Jahr der Anschaffung/Her-
stellung kann die Abschreibung nur anteilig ab dem Mo-
nat der Anschaffung/Herstellung angesetzt werden. Die 
zulässigerweise gewählte Abschreibungsmethode gilt 
dann für die gesamte Nutzungsdauer des Wirtschafts-
gutes. 
 
Die Anwendung der degressiven Abschreibung bewirkt 
im Ergebnis eine frühere Aufwandsverrechnung der An-
schaffungs-/Herstellungskosten und mindert dabei ge-
genüber der Anwendung der linearen Abschreibung die 
Steuerzahlungen in den ersten Jahren und erhöht ent-
sprechend die Steuerzahlungen in den letzten Jahren 
der Nutzungsdauer. Damit ergibt sich ein positiver Zins- 
und Liquiditätseffekt durch das Vorziehen des Abschrei-
bungsaufwands. 
 
Hinweis: 
 
Nach derzeitigem Stand soll die degressive Abschrei-
bung mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz auch 
für Anschaffungen/Herstellungen im Jahr 2022 zulässig 
sein.  
 
b) Nutzungsdauer für Computer-Hardware und 

Software („digitale Wirtschaftsgüter“) kann mit 
einem Jahr angesetzt werden 

 
Zur Förderung von Investitionen in die Digitalwirtschaft 
wurde mit Schreiben der FinVerw vom 26.2.2021 für be-
stimmte Computerhardware und Software zugelassen, 
dass bei der Abschreibung die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer vom Stpfl. mit einem Jahr angesetzt 
werden kann. Im Ergebnis ermöglicht dies eine „Sofor-
tabschreibung“, so dass der Aufwand aus dem Erwerb 
unmittelbar steuerlich geltend gemacht werden kann. 
Dies gilt sowohl für gewerbliche oder freiberufliche Ein-
künfte als auch z.B. beim Werbungskostenabzug von 
Arbeitnehmern. 
 
Begünstigt sind folgende Wirtschaftsgüter: 
 

  Hardware  Software  

Begüns-

tigt  

Computer, Desktop-

Computer, Notebook-

Computer, Desktop-Thin-

Clients, Workstations, 

Dockingstations, externe 

Speicher- und Datenver-

arbeitungsgeräte (Small-

Scale-Server), externe 

Netzteile sowie Periphe-

riegeräte. 

 

Erfasst wird die Betriebs- 

und Anwendersoftware 

zur Dateneingabe und -

verarbeitung. Erläuternd 

wird ausgeführt: „Dazu 

gehören auch die nicht 

technisch physikalischen 

Anwendungsprogramme 

eines Systems zur Da-

tenverarbeitung,  

 

  Hardware  Software  

Dabei wird auf die Be-

griffe nach der EU-Ver-

ordnung zu Effizienzvor-

gaben zurückgegriffen. 

Diese Richtlinie verpflich-

tet die Hersteller in den 

technischen Unterlagen 

die entsprechende Pro-

duktart anzugeben. 

Diese Kennzeichnung ist 

für die Einordnung maß-

gebend.  

sowie neben Standar-

danwendungen auch auf 

den individuellen Nutzer 

abgestimmte Anwendun-

gen wie ERP-Software, 

Software für Warenwirt-

schaftssysteme oder 

sonstige Anwendungs-

software zur Unterneh-

mensverwaltung oder 

Prozesssteuerung.“  

Nicht 

begüns-

tigt  

Andere Hardware, insbe-

sondere Computerserver  

Systemsoftware, also 

Betriebssysteme und 

systemnahe Software, 

wie z.B. Dienstpro-

gramme, Datenbank-

Verwaltungswerkzeuge  

 
Hinsichtlich der Abbildung in der steuerlichen Ge-
winnermittlung gelten folgende Grundsätze: 
 
– Diese Wirtschaftsgüter sind wie andere Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens zunächst auf 
Anlagekonten zu buchen und in das Anlagever-
zeichnis aufzunehmen. Nicht zulässig ist also 
eine sofortige Aufwandsbuchung. 

 
– Eingeführt wurde nicht etwa eine neue Abschrei-

bungsmethode. Vielmehr macht die FinVerw das 
„Angebot“, die Nutzungsdauer für Zwecke der Ab-
schreibung mit einem Jahr anzusetzen. Zusätzlich 
wird nicht beanstandet, wenn im Jahr des Zu-
gangs dieses Wirtschaftsgutes die volle Jahresab-
schreibung geltend gemacht wird. Das heißt, im 
Ergebnis werden im Jahr des Zugangs und der 
Betriebsbereitschaft die Anschaffungs-/Herstel-
lungskosten in vollem Umfang als Abschreibungs-
aufwand gewinnmindernd gezeigt. 

 
– Ausgestaltet ist diese Annahme der Nutzungs-

dauer von einem Jahr ausdrücklich als „Angebot“ 
der FinVerw, welches der Stpfl. annehmen kann 
oder auch nicht. Alternativ kann die voraussichtli-
che Nutzungsdauer der Abschreibung zu Grunde 
gelegt werden, also vielfach eine Zeitspanne von 
drei bis fünf Jahren und Berücksichtigung nach 
den üblichen Abschreibungsregeln. 

 
– Erstmalige Anwendung: Der Ansatz der Nut-

zungsdauer mit „einem Jahr“ ist erstmals anzu-
wenden in Gewinnermittlungen für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31.12.2020 enden, in der Re-
gel also erstmals für das Wj. 2021. Eine zeitliche 
Befristung dieser Regelung ist nicht vorgesehen. 

 
– Steuerliche Restbuchwerte aus Anschaffun-

gen früherer Jahre: Im ersten Anwendungsjahr 
(in der Regel also Wj. 2021) können Restbuch-
werte von entsprechenden Wirtschaftsgütern, die 
in früheren Wirtschaftsjahren angeschafft oder 
hergestellt wurden und bei denen eine andere als 
die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt 
wurde, vollständig abgeschrieben werden. Mithin 
werden dann (wahlweise) alle Restbuchwerte zum 
1.1.2021 als Aufwand gebucht. 

 



DIE MANDANTENINFORMATION                                              S ▪ S ▪ P  

Seite 20 

– Handelsbilanz: In der Handelsbilanz kann dieser 
eher als Konjunkturstützungsmaßnahme einzu-
stufenden Verwaltungsanweisung i.d.R. nicht ge-
folgt werden. Die Nutzungsdauer von einem Jahr 
kann nur ausnahmsweise dann in der Handelsbi-
lanz angesetzt werden, wenn diese „Sofortab-
schreibung“ dem tatsächlichen Wertverzehr ent-
spricht. Ansonsten muss die tatsächliche Nut-
zungsdauer der Abschreibung zu Grunde gelegt 
werden. Regelmäßig ergeben sich also Abwei-
chungen zwischen Handels- und Steuerbilanz. 

 
Handlungsempfehlung: 
 
Diese Förderung von Investitionen in die Digitalstruktur 
hat in der Praxis eine sehr hohe Bedeutung. Ob von die-
sem Sofortabschreibungs-Wahlrecht Gebrauch ge-
macht werden soll, ist im Einzelfall zu prüfen und muss 
spätestens mit der Steuererklärung entschieden wer-
den. 
 
c) Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner 

und mittlerer Betriebe 
 
Neben der linearen oder degressiven Abschreibung 
kann für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter unter 
folgenden Bedingungen eine Sonderabschreibung im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier 
folgenden Jahren von bis zu 20 % vorgenommen wer-
den, wenn: 
 
– der Betrieb im Wirtschaftsjahr, das der Anschaf-

fung oder Herstellung vorangeht, einen steuerli-
chen Gewinn von maximal 200 000 € erzielt hat – 
bei beabsichtigter Nutzung der Sonderabschrei-
bung in 2021 ist also der steuerliche Gewinn des 
Jahres 2020 maßgebend – und 

 
– das Wirtschaftsgut im Jahr der Anschaffung oder 

Herstellung und im darauf folgenden Wirtschafts-
jahr vermietet oder in einer inländischen Betriebs-
stätte des Betriebs des Stpfl. ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 

 
Hinweis: 
 
Der Stpfl. kann die Verteilung der Sonderabschreibung 
i.H.v. bis zu 20 % der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten auf den Zeitraum von fünf Jahren frei bestim-
men, wobei auch die volle Sonderabschreibung im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung gewählt werden 
kann. Einschließlich der degressiven Abschreibung 
kann somit im Jahr der Anschaffung maximal eine Ab-
schreibung i.H.v. 45 % vorgenommen werden.  

3. Bewertung des Vorratsvermögens 

a) Selbst hergestellte Vorräte 
 
Selbst hergestellte Vorräte sind mit den Herstellungs-
kosten anzusetzen. Die Herstellungskosten umfassen 
Materialkosten (Fertigungsmaterial und Materialge-
meinkosten), Fertigungskosten (Fertigungslöhne, Ferti-
gungsgemeinkosten und Sondereinzelkosten der Ferti-
gung) und Verwaltungskosten. Zu beachten ist, dass 
bei der Ermittlung von Vorräten nur angemessene Teile 
der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkos-
ten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens be-
rücksichtigt werden.  

Daher sind Gemeinkosten, die z.B. auf Zeiten der 
coronabedingten Stilllegung, Nutzungseinschränkun-
gen oder der Unterbrechung von Lieferketten entfallen, 
als sog. Leerkosten nicht einzubeziehen, sondern füh-
ren unmittelbar zu Aufwand. 
 
b) Prüfung eines niedrigeren beizulegenden Werts 

zum Bilanzstichtag 
 
Sowohl bei selbst hergestellten als auch fremdbezoge-
nen Vorräten muss zum Bilanzstichtag geprüft werden, 
ob diese mit einem niedrigeren Stichtagswert anzuset-
zen sind. Das Handelsrecht spricht insoweit vom „bei-
zulegenden Wert“. 
 
Für die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sind die Verhältnisse auf dem Beschaffungsmarkt maß-
gebend. Liegen daher für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
die Wiederbeschaffungskosten unter den Anschaf-
fungskosten, so sind die geringeren Wiederbeschaf-
fungskosten anzusetzen. Soweit Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe nicht mehr voll verwertbar sind, sind zur Ein-
haltung des Niederstwertprinzips angemessene Ab-
schläge (Gängigkeitsabschläge/Reichweitenaschläge) 
vorzunehmen. Gängigkeitsabschläge erfassen Risiken 
aus einer längeren Lagerdauer und einer möglichen Un-
verkäuflichkeit. Reichweitenabschläge dienen der Ab-
bildung des Risikos, dass Vorratsvermögen z.B. wegen 
technischem Ablaufdatum, Verderb, verändertem Mark-
tumfeld (z.B. bei Mode) oder Änderungen der rechtli-
chen Rahmenbedingungen (z.B. Kennzeichnungs-
pflicht auf Verpackungen) nicht mehr verwertet werden 
können. Dazu wird üblicherweise zur Überprüfung die 
zeitliche Reichweite des Lagerbestandes herangezo-
gen. 
 
Hinweis: 
 
Beim Vorratsvermögen ist zwingend eine Abwertung 
vorzunehmen, wenn der Marktpreis zum Bilanzstichtag 
unter den Anschaffungskosten liegt. Es ist eine Doku-
mentation der Preise zum Bilanzstichtag vorzunehmen 
und für wichtige Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen sollten dafür ggf. aktuelle Marktpreise bei den 
Lieferanten abgefragt werden.  
 
Bei der Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeug-
nisse ist vom Absatzmarkt auszugehen, um die sog. 
verlustfreie Bewertung sicherzustellen. Verlustfreie Be-
wertung bedeutet, dass den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten die zukünftigen Veräußerungserlöse 
abzüglich noch entstehender Aufwendungen (Verpa-
ckung, Vertriebskosten und dergleichen) gegenüberzu-
stellen sind. Der beizulegende Wert ergibt sich im 
Grundsatz aus dem erwarteten Verkaufswert abzüglich 
eventueller Erlösschmälerungen und der noch anfallen-
den Aufwendungen für die Fertigstellung, aber auch 
z.B. Lager- und Frachtkosten (retrograde Bewertung). 
 
Hinweis: 
 
Die Prüfung der verlustfreien Bewertung ist bei allen 
größeren Vorratsbeständen vorzunehmen. Dies sollte 
sorgfältig dokumentiert werden.  
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4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist 
zum Bilanzstichtag deren Werthaltigkeit vor dem Hinter-
grund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung zu 
überprüfen. Zu prüfen sind Einzelwertberichtigungen, 
aber auch eine Anhebung der Pauschalwertberichtigun-
gen. Hierzu muss eine konkrete Prüfung der Einzelbe-
stände erfolgen und hinsichtlich der Pauschalwertbe-
richtigung kann auch auf die wirtschaftliche Entwicklung 
von Branchen zurückgegriffen werden. Für die Bewer-
tung sind grds. die Verhältnisse zum Bilanzstichtag 
maßgebend, so dass diese zu dokumentieren sind. Zur 
Dokumentation von Wertberichtigungen geeignet sind 
z.B. die erfolgten Zahlungserinnerungen/Mahnungen, 
eingeleitete gerichtliche Mahnverfahren, diesbezügli-
che Korrespondenz mit dem Kunden, Informationen 
über eingetretene Zahlungsschwierigkeiten oder gar die 
Einleitung eines Insolvenzverfahrens. 
 
Soweit zu einem vorhergehenden Bilanzstichtag eine 
Einzelwertberichtigung einer Forderung erfolgte, muss 
diese zum aktuellen Bilanzstichtag zwingend überprüft 
werden. Dies sollte ausreichend dokumentiert werden. 
 
Hinweis: 
 
Eine teilweise oder vollständige Uneinbringlichkeit der 
Forderung führt auch zu einer Berichtigung der Umsatz-
steuer.  
 
Für die Forderungen, die nicht in eine Einzelwertberich-
tigung einbezogen werden, ist eine Pauschalwertbe-
richtigung zu prüfen. Der Abschlagsatz ist aus Erfah-
rungen in der Vergangenheit abzuleiten, ggf. aber auch 
um aktuelle positive wie negative Entwicklungen in der 
Gesamtwirtschaft insgesamt und dem speziellen Kun-
denmarkt zu korrigieren. Dabei können aktuelle Bran-
chenentwicklungen (Tourismus, Unterhaltung, Messe-
bau) eine Rolle spielen. 
 
Hinweis: 
 
Der angesetzte Pauschalwertberichtigungssatz muss 
sorgfältig hergeleitet und dieser Vorgang muss ausrei-
chend dokumentiert werden. Eine Pauschalwertberich-
tigung führt nicht zu einer Berichtigung der Umsatz-
steuer.  

5. Corona-Hilfen im Jahresabschluss 

a) Aktivierung von Hilfszusagen und Gewinnaus-
weis 

 
Corona-Hilfen sind als Forderungen gewinnerhöhend 
zu aktivieren, wenn und soweit ihre Bewilligung am Bi-
lanzstichtag so gut wie sicher ist. Dies ist gegeben, 
wenn die sachlichen Voraussetzungen am 31.12.2021 
erfüllt sind und der Antrag auf Bewilligung der Corona-
Hilfe am Bilanzstichtag gestellt oder mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit gestellt werden wird. 
Ein Indikator für das Vorliegen der sachlichen Voraus-
setzungen ist die Antragstellung durch einen prüfenden 
Dritten bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses. Ei-
ner Bewilligung bis zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses bedarf es nicht. 
 
 

Soforthilfen, November-/Dezemberhilfe, Überbrü-
ckungshilfe und vergleichbare Unterstützungsleistun-
gen sind als steuerpflichtige Betriebseinnahmen zu er-
fassen. Der Umsatzsteuer unterliegen diese aber man-
gels Leistungsaustausch nicht. In der Gewinn- und Ver-
lustrechnung sind diese als sonstige betriebliche Er-
träge zu erfassen. 
 
In der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 
sind diese Hilfen als „sonstige betriebliche Erträge“ zu 
erfassen. Eine ertragswirksame Erfassung scheidet nur 
ausnahmsweise dann aus, wenn die Hilfen ausdrücklich 
für die Anschaffung von bilanzierungspflichtigen Wirt-
schaftsgütern gewährt werden, wie z.B. die Überbrü-
ckungshilfe III ggf. für coronabedingte Umbaumaßnah-
men oder für Anschaffung von EDV. 
 
Hinweis: 
 
Anders ist der Zufluss solcher Hilfsmaßnahmen bei 
Stpfl., die ihren Gewinn mittels Einnahmen-Über-
schussrechnung ermitteln. In diesem Fall sind die Hilfen 
als Einnahme im Zeitpunkt des Zuflusses zu erfassen. 
Dementsprechend sind auch bloße Abschlagszahlun-
gen mit Gutschrift als Einnahme zu buchen. Kommt es 
im Rahmen der Schlussrechnung zu Rückzahlungen, 
so sind diese im Zeitpunkt des Abflusses als Ausgabe 
zu verbuchen.  
 
b) Mögliche Rückzahlungsverpflichtung 
 
Die Corona-Hilfen stehen stets unter dem Vorbehalt der 
Schlussabrechnung. Bei den Soforthilfen ist diese viel-
fach bereits erfolgt, ansonsten steht die Schlussabrech-
nung aber regelmäßig noch aus. 
 
Ergibt die Schlussabrechnung oder eine durch den 
Stpfl. probeweise durchgeführte Endabrechnung auf 
Grund der tatsächlich eingetretenen Ist-Zahlen oder 
ggf. auch geänderter Förderbedingungen, dass eine 
Rückzahlungsverpflichtung folgt, so ist diesem Um-
stand bei der Vereinnahmung Rechnung zu tragen. 
Dies dürfte unabhängig davon sein, ob bereits eine 
Rückforderung von Seiten der bewilligenden Behörde 
besteht. Es ist ggf. gewinnmindernd eine Rückstellung 
oder Verbindlichkeit einzubuchen. 

6. Bemessung von Rückstellungen für Zinsen auf 

Steuernachforderungen 

Sind in dem Jahresabschluss Rückstellungen für vo-
raussichtlich anfallende Steuerzahlungen auszuweisen, 
so können ggf. auch die Zinsen auf diese Steuernach-
forderungen zu berücksichtigen sein. Dies betrifft z.B. 
die Fälle, in denen auf Grund einer steuerlichen Be-
triebsprüfung noch Steuerzahlungen anstehen. Inso-
fern besteht aktuell eine Unsicherheit über die Höhe der 
anzusetzenden Steuerzinsen. Dies wegen der Tatsa-
che, dass das Bundesverfassungsgericht die aktuelle 
gesetzliche Regelung, die eine Verzinsung mit einem 
festen Zinssatz von 6 % vorsieht, verfassungswidrig 
eingestuft hat und für Verzinsungszeiträume ab dem 
1.1.2019 das aktuelle Gesetz nicht mehr angewendet 
werden darf. Vielmehr muss der Gesetzgeber bis zum 
31.7.2022 eine verfassungskonforme Neuregelung tref-
fen. Nun wurde vom BMF ein diesbezüglicher Gesetz-
entwurf vorgelegt. Dieser sieht für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1.1.2019 einen Zinssatz von 1,8 % p.a. 
vor.  
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Nach der Äußerung des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
vom 25.2.2022 kann – ungeachtet der Tatsache, dass 
das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlos-
sen ist – aktuell bei der Bemessung von Rückstellungen 
für Steuernachzahlungszinsen dieser Zinssatz zu 
Grunde gelegt werden. 
 
Hinweis: 
 
Damit sind auch bereits bestehende Zinsrückstellungen 
zu überprüfen und ggf. anzupassen.  

7. Sachentnahmen – Besonderheiten im Falle 

coronabedingter Schließung 

Unternehmer, die Lebensmittel, Getränke und Essen 
verkaufen oder z.B. eine Gaststätte betreiben, müssen 
die entsprechenden Sachentnahmen für den eigenen 
Bedarf als Korrektur ertragswirksam erfassen. Die Fin-
Verw veröffentlicht dazu anwendbare Pauschalbeträge. 
Der Unternehmer kann aber alternativ auch Einzelauf-
zeichnungen über seine Entnahmen fertigen. 
 
Der Ansatz der Pauschalbeträge lässt keine Zu- und 
Abschläge zur Anpassung an die individuellen Verhält-
nisse (z.B. persönliche Ess- oder Trinkgewohnheiten, 
Krankheit oder Urlaub) zu. War der Betrieb jedoch nach-
weislich auf Grund einer landesrechtlichen Verordnung, 
einer kommunalen Allgemeinverfügung oder einer be-
hördlichen Anweisung vollständig wegen der Corona-
Pandemie geschlossen, kann in diesen Fällen ein zeit-
anteiliger Ansatz der Pauschbeträge erfolgen. So soll-
ten die Ansätze für 2021 überprüft werden, was insbe-
sondere bei Gaststätten relevant sein kann. 
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KONTAKTE UND HINWEISE 

 
 

 S ▪ S ▪ P  

SPAETH & SCHNEIDER PARTNERSCHAFT mbB 

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT ▪ STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 
Gartenstraße 1 
88212 Ravensburg 
 
Telefon: 0751 8801-0 
Telefax: 0751 8801-50 
email@spaeth-schneider.de 
www.spaeth-schneider.de 
 
Ihre Ansprechpartner 

Bei Fragen zu einzelnen Artikeln oder Interesse an den genannten Quellen helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte wenden 
Sie sich hierzu an die bekannten Mitarbeiter unserer Gesellschaft. Bei Anregungen zum Inhalt oder zur Darstellung 
unserer Mitteilungen wenden Sie sich bitte an Frau WP/StB Dipl.-Bw. (BA) Cornelia Wiethoff, Telefon 0751/8801-0 
oder email@spaeth-schneider.de. 
 
Bei Fragen zum Versand wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra Zimoch, Telefon 0751/8801-0. 
 
Hinweise 

Unsere Mitteilungen sollen Mandanten und Geschäftspartner über steuerliche, betriebswirtschaftliche oder allgemein 
unternehmensbezogene Fragen informieren. Bei der Themenauswahl berücksichtigen wir die Relevanz und Dringlich-
keit für unsere Mandanten. Wir können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die fachlichen Aussagen 
sind zwangsläufig allgemeiner Art und lassen sich nicht unbesehen auf den konkreten Einzelfall übertragen.  


